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Das Schweizerische Schulwandbilderwerk
(SSW )

wird m it Vnterstützung des Eidgenössischen Departe
ments des Innern und unter M itw irkung einer Dele
gation der Eidgenössischen Kunstkommission, der Päd
agogischen Kommission fü r  das SSW7 und der K om 
mission fü r  interkantonale Schulfragen vom Schwei

zerischen Lehrerverein herausgegeben

Der Bund finanziert die Entwürfe der Meder und honoriert 
die druckfertigen Bilder, welche die von der Eidgenössischen 
Jury für das SSW beauftragten Künstler abliefem.

Die erwähnte, vom Eidgenössischen Departement des Innern 
ernannte Jury besteht aus 4 Mitgliedern aus der Eidgenössischen 
Kunstkommission oder anderer Vertreter der Maler und aus 4 Päd
agogen, welche von der Kommission für interkantonale Schul
fragen der Wahlbehörde vorgeschlagen werden. Die Jury bestimmt 
unter der Ober-Leitung des Sekretärs des Departements des 
Innern die definitiv zur Ausschreibung gelangenden Bildmotive, 
die Liste der einzuladenden Künstler und schliesslich die zur 
Ausführung freigegebenen Entwürfe.

Eine aus einer grösseren Zahl namhafter Pädagogen aus allen 
Landesteilen und Fachexperten bestehende Pädagogische Kom
mission fü r  das Schulwandbilderwerk prüft die prämiierten 
Entwürfe auf ihre pädagogische Verwertbarkeit und stellt even
tuell Abänderungsanträge. Nach Eingang der definitiv bereinigten 
Originale nimmt die Pädagogische Kommission für das SSiF die 
Wahl der Jahresbildfolgen vor und stellt dafür in der Regel auch 
das Druckverfahren fest.

Den rein geschäftlichen Teil, d. h. die Druckverträge und den 
Vertrieb, besorgt die Firma E. Ingold & Co. in Herzogen- 
buchsee auf eigene Rechnung und Gefahr. Sie wird von oben 
genannten Instanzen in bezug auf die Preisbestimmung, die Aus
wahl der Offizinen und die Druckausführung kontrolliert. Die 
Ausarbeitung der Bildbeschriebe für das planvoll angelegte An
schauungswerk, die Pressepropaganda und die Herstellung der 
Kommentare ist Aufgabe der Kommission für interkantonale 
Schulfragen und ihrer Organe.

Das Werk will den schweizerischen Schülern das mannigfachj 
Bild der Heimat vermitteln und dem Lehrer dazu die geeigneten 
anschaulichen, einheimischen, von Schweizer Künstlern geschaffe
nen, würdigen Lehrmittel wohlfeil zur Verfügung stellen.
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Es sind bisher folgende 56 Schulwandbilder erschienen:
Landschaftstypen.
Nr. 12: Faltenjura. Muler: Carl Bieri, Bern.
» 24: Rhonetal bei Siders. Maler: Théodore Pasche, Oron-la-Ville.
» 29: Gletscher (Tsch erva-Roseg). Maler: Viktor Surbek, Bern.
» 37: Bergsturzgebiet von Goldau. Malet: Carl Bieri, Bern.
» 46: Pferdeweide (Land'chaft der Freiberge). Maler: Carl Bieri, Bern.

Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum.
Nr. 6: Bergdohlen. Maler: Fred Stauffer, Wabern.

» 7: Murmeltiere. Maler: Robert Hainard, Genf.
2 9: Igelfamilie. Maler: Robert Hainard, Genf.
2 17: Arven in der Kampfzone. Maler: Fred Stauffer, Wabern.
» 22: Bergwiese. Maler: Hans Schwarzenbach, Bern.
» 26: .Juraviper. Maler: Paul André Robert, Le Jorat-Orvin.
2 36: Vegetation an einem Seeufer. Maler: P A. Robert, Orvin.
» 38: Ringelnattern. Maler: Walter Linsenmaier, Ebikon bei Luzern.
2 50: Gemsen. Maler: Robert Hainard, Genf.

Mensch — Boden — Arbeit.
Nr. 1: Obsternte. Maler: Erik Bohny, Dörnach.
» 10: Alpfanrt. Maler: Alois Carigiet, Zürich.
» 11: Traubenernte am Genfersee. Maler: René Martin. Perroy-Rolle.
» 18: Fischerei am Bodensee. Maler: Hans Haefliger, Oberwil (Baselland).
» 19: In einer Alphütte. Maler: Arnold Brügger, Meiringen.
» 39: Auszug des Geisshirten. Maler: Alois Carigiet, Zürich.
» 41: Kornernte. Maler: Ed. Boss, Bern. (Jahreszeitenbild: Sommer.)
2 42: Kartoffelernte. Maler: Traugott Senn, Be.n.
» 47: Holzfäller. Maler: ReinhoM Kündig, Horgen.
2 49: Kind und Tier. Malerin: Rosetta Leins, Ascona.
» 56: Frühling. Maler: Wilh. Hartung, jun., Zürich. (Jahreszeitt.'ibild.)

Kampf gegen die Naturgewalten.
Nr. 3: Lawine und Steinsehlag. Maler: Viktor Surbek, Bern.
» 20: Wildbachverbauung. Maler: Viktor Surbek, Bern.

Das Schweizerhaus in der Landschaft.
Nr. 2: Südtesslner Borfbild. Maler: Niklaus Stoeeklin, Riehen.
» 25: Bauernhof (Nordostschweiz). Maler: Reinhold Kündig, Horgen.
» 33: Berner Bauernhof Maler: Viktor Surbek, Bern.
» 43: Engadinerhäuser. Malerin: Maria Bass, Celerina.
» 52: Alte Mühle. Maler: Reinhold Kündig, Horgen.

Baustile.
Nr. 4: Romanischer Baustil. Maler: Louis Vonlanthen +, Freiburg.
» 16: Gotischer Baustil (Kathedrale Lausanne). Maler: Karl Peterli, Wi!

(St. Gallen).
» 28: Barock (Klosterkirche Einsiedeln). Maler: A. Schenker, St. Gallen.

Handwerk, Technik, industrielle Werke.
Nr. 8: Hochdruckkraftwerk. Maler: Hans Erni, Luzern.
1 13: Rheinhafen (Basel). Maler: Martin A. Christ, Basel.
» 14: Saline. Maler; Hans Erni, Luzern.
» 15: Gaswerk (Schlieren bei Zürich). Maler: Otto Baumberger, Unter-

engstringen (Zürich).
s 31: Verkehrsflugzeug. Maler: Hans Erni, Luzern.
» 34: Heimweberei. Malerin: Anne Marie v. Matt-Gunz, Stans.
» 48: Oiesserei. Maler: Hans Erni, Luzern,
j 55: Schuhmacherwerkstatt. Maler: Theo Glinz, Horn.

Lr- und Frühgeschichte der Schweiz.
Nr 30: Höhlenbewohner. Maler: Ernst Hodel, Luzern.

2 40: Römischer Gnt^hof. Maler: Fritz Deringer, Uetikon am See.
2 51: Pfahlbauer. Maler: Paul Eichenberger, Beinwil am See.

Schweizergeschichtc und -Kultur.
Nr. 5: Söldnerzug. MHer: Burkhard Mangold, Basel.

2 23: Murten 1476. Maler: Otto Baumberger, Unterengstringen (Zürich).
2 27: Glarner Landsgemeinde. MMer: Burkhard Mangold. Basel.
2 32: Grenzwacht (Mitrailleure). Maler: Willi Koch, St. Gallen.
2 35: Handel in einer mittelalterlichen Stadt. Maler: Paul Boesch, Bern.
2 44: Die S"hlacht hei Sempach. Maler: Otto Baumberger, Unter-

engetringen (Zurich'
2 45: St. Jakob a. d Birs. Maler: Otto Baumberger, Unterengstringen.
s 53: Alte Tagsatzung. Maler: 0*to Kälin. Brugg.
2 54: Bundesversammlung 1848. Maler: Werner Weiskönig, St. Gallen.

Märchen.
Nr. 21: Rumpelstilzchen. Maler: Fritz Deringer, Uetikon am See.



Bundesversammlung 1848

Serie: Schweizer geschickte und K ultur.
Meder: Werner Weiskönig, St. Gallen-Zürich.
Bürger von St. Gallen, * 1907

I. Vom Staatenbund zum Bundesstaat
1. G lückliches E rb e

«Nach stürmischer Nacht sieht der Mensch m it Freu
den, wie die Sonne d ie W olken zerteilt, wie das E rd
reich sich erwärmt und wie die vom  Gewitter nieder- 
gebeugten P flanzen sich wieder aufrichten. Das war 
das vielverheissende Bild, das die Schweiz nach dar 
Niederwerfung des Sonderbunds bot . . Das ganze Va
terland verlangte danach, aufzujubeln  unter den ivär- 
menden Strahlen des gemeineidgenössischen Geistes.»
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D er dies schrieb — Bundesrat Num a Droz —, zählt 
zu den M ännern, die nach 1848 die ersten wohlgera
tenen Früchte des Versöhnungswerkes un ter der Sonne 
des gemeineidgenössischen Geistes reifen sahen. Jahre 
und Jahrzehnte des Glücks und der ruhigen Entwick
lung reih ten  sich aneinander, und im m er allgemeiner 
wurde das Em pfinden, die Bundesverfassung von 1848 
m it ih rer ausgleichenden Mischung von Altem und 
Neuem entspreche den w irklichen Bedürfnissen des 
Vaterlandes. Nach einer Periode des Suchens und 
Schwankens hatte  die Schweiz die ih r gemässe Lebens
form  gefunden. Fünfzig Jahre nach dem Zusammen
bruch der alten Eidgenossenschaft, die nach strengen 
Begriffen kein Staat, sondern bloss ein Bündel von 
Allianzen, einen Bundesverein, darstellte, war sie zum 
festen Bundesstaat geworden.

*

Kein Um- oder Neubau vollzieht sich geräuschlos. 
Es kann daher n ich t verwundern, dass das halbe Jah r
hundert Schweizergeschichte von 1798 bis 1848, in 
dem bald dieser, bald jener Staatsbauplan zur Ausfüh
rung gelangte oder in  Angriff genommen wurde, voller 
Lärm  und  U nruhe erscheint. Und doch führte die 
Schweiz ihre staatliche Einigung, verglichen m it an
dern Staatswesen, fast behutsam  durch. Statt blutiger 
Kriege wie in  Deutschland und Italien  öffnete ein 
Feldzug von drei W ochen den Weg zum nationalen 
Zusammenschluss. Dort besiegten «Blut und Eisen» 
die Einzelstaaterei, h ie r war das glückliche Ergebnis 
eher ein  Sieg des gesunden Menschenverstandes und 
des gereiften politischen Gefühls.

W oher diese Unterschiede? —  Die politischen P a r
teien der Schweiz im 19. Jahrhundert zehrten von 
einem  wertvollen Vätererbe. Von altersher ging den 
Eidgenossen ein R uf der U nerbittlichkeit auf den 
Schlachtfeldern voran; hundertfach  erprobt, standen 
ih r M ut und ihre m ilitärische Entschlossenheit über 
jedem  Zweifel. Frem d war ihnen jedoch der aus der 
weltanschaulichen Leidenschaft genährte B lutdurst. 
Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, tragen die
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eidgenössischen Bürgerkriege den Stempel einer er
staunlichen Mässigung. Zwar fehlte den innerschwei
zerischen Auseinandersetzungen der Fanatismus nicht. 
Die Leidenschaften etwa der Glaubenskriege hätten 
ganze Gegenden ausmorden können; statt dessen koste
ten sie weniger B lut als manche Pariser Strassen- 
schlacht. Viel Donner und wenig Opfer kennzeichnen 
auch den Stecklikrieg, wogegen der E infall der F ran 
zosen ins Nidwaldner Ländchen zu einem Blutbad 
führte.

In  der ersten H älfte des 19. Jahrhunderts mischten 
sich die Gegensätze auf dem engen Raume der Schweiz 
em pfindlicher und entzündlicher denn je. Föderalisten 
und Z entralisten; Konservative, L iberale, Radikale; 
Reform ierte und K atholiken traten  heftig w idereinan
der auf. Der H ader stieg an zur Siedehitze und nahm  
allgemach die M erkmale des Entscheidungskampfes an. 
Trotzdem weisen auch diese B lätter der Schweizer
geschichte wenige Blutflecken auf. Die kantonalen Um
wälzungen der dreissiger Jahre gingen fast überall ohne 
W affenlärm  vor sich. Wo die Ereignisse auf ein L an
desunglück hinzusteuern schienen —  m an denke an 
die Basler W irren, den Züriputsch, an die beiden F rei
scharenzüge der Jahre 1844 und 1845 —, da tra t im 
letzten Augenblick eine Besonnenheit dazwischen, die 
das Schlimmste abwendete.

Dufours Armeebefehl vom 22. November 1847, der 
noch m itten  im K am pf zum Brückenschlag aufforderte, 
gehört zu den wertvollsten Zeugnissen dieser alteidge
nössischen Besonnenheit. « . . .  Sobald der Sieg fü r uns 
entschieden ist», ru ft der eidgenössische Oberbefehls
haber seinen Soldaten zu, «so vergesset jedes Rache
gefühl; betragt euch wie grossmütige Krieger, denn 
dadurch beweist ih r euren wahren Mut. T ut un ter 
allen Umständen, was ich euch schon oft em pfohlen 
habe. Achtet die K irchen und aRe Gebäude, welche 
dem Gottesdienst geweiht sind! N ichts befleckt eure 
Fahne m ehr, als Beleidigungen gegen die Religion. 
Nehm t alle W ehrlosen un ter euren Schutz; gebt nicht 
zu, dass dieselben beleidigt oder gar m isshandelt w er
den. Zerstört nichts ohne Not, verschleudert nichts, m it

9



einem  W orte, betragt euch so, dass ih r euch stets Ach
tung erwerbet und euch stets des Namens, den ih r tra 
get, würdig zeigt!»

Dieser Name heisst: Eidgenosse. Sich seiner würdig 
erweisen, heisst: den Sinn fü r das Gemeinsame niemals 
ganz verküm m ern lassen, den Genossenschaftsgeist 
h inüberretten  über den Graben, den H ader und Zwie
trach t aufgerissen haben. Der altschweizerische Genos
senschaftsgeist war die Sonne, un ter deren warmen 
Strahlen das ganze Vaterland, wie Num a Droz sagt, 
aufjubelte nach dem Sieg über den Sonderhund.

2. Föderalism us und Zentralismus
a) Problemstellung und geschichtlicher R ückblick

Die Aargauer Klosterfrage, an der sich die Kämpfe 
der vierziger Jahre  entzündeten, darf n icht darüber 
hinwegtäuschen, dass der schweizerische Hausstreit in 
erster Linie politischer, n ich t konfessioneller N atur 
war. Es ging um  die Reform des Bundesvertrages von 
1815. Der Sonderbundskrieg war n u r zum kleinsten 
Teil ein Glaubenskrieg.

Aus der revolutionären Zeit der Helvetik hatten  die 
Liberalen den Geist der F reiheit, der die Volksherr
schaft anstrebte, und den Drang nach nationaler E in 
heit bew ahrt. Die dreissiger Jahre brachten in  ver
schiedenen Kantonen den Sieg des ersten Postulates. 
Die Regenerationsverfassungen Zürichs, Berns usw. be
deuteten den Uebergang von der Geschlechterherrschaft 
zur V olksherrschaft; sie schüttelten die landesväter
liche V orm undschaft ab und proklam ierten das Selbst
bestim mungsrecht des Volkes; sie verabschiedeten das 
rom antische P rinzip  der gottgewollten Ungleichheit 
und bekannten sich zum aufklärerischen Grundsatz 
von der G leichheit aller; sie ersetzten die Bunt- 
scheckigkeit des Ortsrechts durch die kantonale Rechts
einheit und schufen dam it den m odernen Volksstaat 
an Stelle des alten Korporationenstaates.

Der zweite Teil des liberalen Programm s aber — 
kraftvolle E inheit des Gesamtvaterlandes — war noch 
unerfüllt. Und doch zeigten die Vorgänge des täg
lichen Lebens im m er deutlicher, dass die Zeit fü r eine
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Bundeserneuerung gekommen war. Das M aschinen
zeitalter hatte begonnen. Fabriken wuchsen aus dem 
Boden, neue Verkehrsm ittel kündeten sich an. Rascher 
pulsierte das wirtschaftliche Leben; Gütererzeugung 
und W arenaustausch nahm en zu. Dem gesteigerten Ver
keh r traten  aber auf Schritt und T ritt die zahlreichen 
Binnenzölle an den Kantonsgrenzen, dazu Weg- und 
Brückengelder aller Art, hem m end und bremsend en t
gegen. Ein unglaublicher M ünzwirrwarr und das Vie
lerlei an Massen und Gewichten taten  das ihre, H an
del und W andel zu erschweren.

Neben den w irtschaftlichen und handelspolitischen 
M ängeln der Restaurationszeit (1815 bis 1848) en t
hüllten  wiederholte Einschüchterungs- und E inm i
schungsversuche des Auslandes die aussenpolitische 
Ohnm acht des eidgenössischen Staatenbundes. Die L i
beralen aller Kantone gingen deshalb darauf aus, den 
Bundesvertrag von 1815 durch ein tauglicheres Instru 
m ent des Volkswillens zu ersetzen. Zwar wussten sie 
um  die Schwierigkeiten: der 15er Vertrag enthielt 
keine Revisionsklausel. E r konnte folglich n u r un ter 
Zustimmung aller Glieder abgeändert werden, d. h. da 
der glückliche Fall der Einstim m igkeit niem als ein- 
treten würde, war an eine rechtlich unterbaute B un
desrevision kaum  zu denken. Zweifellos, die Schweiz 
war reif fü r eine bundesstaatliche Neuordnung, das 
innere Recht zeugte lebhaft fü r die Absichten der L i
beralen; — das form ale Recht stand ebenso eindeutig 
gegen sie! Welche Stimmung sich angesichts dieser 
Sachlage vieler L iberaler bem ächtigte, verrät ein Aus
spruch des gross und gebietend auftretenden Berner 
Schultheissen K arl Neuhaus aus dem Jahre 1844: «Ich 
küm m ere m ich n ich t um  den Bundesvertrag, e r  ist ein 
Fetzen Papier! Salus publica suprema lex! Ich  will 
die Schweiz retten.»

Gegen eine Verstärkung der Bundesgewalt lehnten 
sich vor allem die U rkantone leidenschaftlich auf. Sie 
fürchteten fü r ih r  Sonderdasein, ih re örtlichen und 
landschaftlichen Sonderrechte; sie argwöhnten, in 
einem  Bundesstaate vom w irtschaftlichen, politischen 
und bevölkerungsmässigen Uebergewichte der grossen
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Stadtkantone erdrückt zu werden. Je gebieterischer die 
Zeit eine Bundesrevision forderte, desto hartnäckiger 
klam m erte m an sich in  den innern Orten an den B uch
staben des geltenden Rechts, der allein Schutz verhiess. 
Dam it trieb  der Gegensatz Zentralismus —  Föderalis
mus unaufhaltsam  einer Gewaltlösung entgegen.

*

N icht zum erstenm al brachten die gleichen Fragen 
die Herzen der Schweizer in  Wallung. Föderalismus 
und Zentralismus, diese beiden Gegenpole, bilden ein 
H auptproblem  unserer vaterländischen Geschichte.

Im  frühen B und war das zentralistische Gedanken
gut nur ganz schwach vertreten, ja  kaum  vorhanden. 
«Die Genossenschaft gab sich eine kräftigere Erziehung 
zum Volk als zum Staat», sagt R ichard Feiler. Im  Jahre 
1291 «eilte kein Ferngedanke dem Bundesstaat entge
gen». Der gemeinsame Bund sollte im  Gegenteil je 
dem Glied ein möglichst unbehelligtes Eigenleben 
sichern. Erste schwache Ansätze zur Vereinheitlichung 
zeigten der Bund zu B runnen (1315), der die Glied
staaten zu gemeinsamer Aussenpolitik verpflichtete, 
der Pfaffenbrief von 1370 und der Sem pacherbrief von 
1393, jener eine eidgenössische Rechtsordnung, dieser 
ein  Kriegsgesetz. Als im  folgenden Jahrhundert, nach 
den Burgunderkriegen, die Städteorte eine eigentliche 
Straffung des Bundes anstrebten, erhob sich gegen den 
P lan eines «gemeinen, geliehen und zim lichen punds» 
der leidenschaftliche und geschlossene W iderstand der 
Bundesgründer um  den Vierländersee. Die Beschwö
rung des gemeineidgenössischen Geistes durch den 
B ruder Klaus und der Verzicht der Städte auf ihre 
Zentralisationsabsichten bew ahrten die Schweiz vor 
einem B ürgerkrieg; das Stanserverkommnis von 1481 
bekräftigte auf Jahrhunderte  hinaus den föderalisti
schen C harakter der Eidgenossenschaft. Dam it verzich
teten die Eidgenossen auf die M acht, die eine Zusam
menfassung der K räfte un ter einer zentralen Leitung 
nötig gemacht hätte, und wählten die F reiheit des Son
derdaseins. Sie mögen gespürt haben: Je m ehr «Staat»,
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desto m ehr Schlagkraft gegen aussen, desto weniger 
F reiheit im  Innern.

Sogar auf Gebieten, die ih rer N atur nach geradezu 
der Zusammenfassung rufen, w ar das föderalistische 
M isstrauen kaum  zu überwinden. Als w ährend des 
Dreissigjährigen Krieges das eidgenössische M ilitär
wesen vereinheitlicht werden sollte, erk lärte eine ge
gen das Defensional von W il (1647) gerichtete Schwy- 
zer Flugschrift, «diss Defensional-W äsen» würde alle 
so «löblichen Pündte» zerstören und zerrütten und 
brächte «die vor Zythen so schwer em pfundene Dienst
barkeit und Knechtschafft» zurück. «Also behüete uns 
Gott durch M aria der Allerheiligsten F ürb itt vor sol
chen machiavellischen Streichen und erhalte unss bey 
den alten Pündten.»

*
In  der Folge entwickelte der Föderalismus im mer 

ausgeprägter seine nachteiligen Seiten, so dass er 
schliesslich zum Totengräber der alten Eidgenossen
schaft wurde. Der von Westen her anstürm enden Welle 
m ilitärischer M acht und revolutionären Geistes war 
ein Staatswesen, das in  eine Vielzahl fast völlig sou
veräner Einzelstaaten zerfiel und keine gemeinsame 
Bundesgewalt kannte, n icht gewachsen. Ebenso wenig 
wie der zusammengebrochene alte Bund konnte frei
lich  die nachfolgende Staatsschöpfung befriedigen. 
W ohl erhielt die Schweiz m it der helvetischen Verfas
sung von 1798 zum erstenmal eine Gesamtregierung 
und eine durchgehende Gesetzgebung; aber die E in
heitsordnung, die den Kantonen n u r noch den Rang 
von Verwaltungsbezirken zubilligte, stand dem eidge
nössischen Herkom m en so grundsätzlich entgegen, dass 
sie ih re  Tage nur un ter dem Schutz der Invasionsmacht 
zu fristen vermochte. Sobald die französischen T ru p 
pen das Land verliessen, erhob sich das föderalistisch 
gesinnte Volk fü r eine Ordnung, die den grossen Un
terschieden in  bezug auf geschichtliche Vergangenheit, 
Bodengestalt, Sprache und Religion Rechnung trug. 
B ekanntlich endete der K am pf zwischen U nitariem  
und Föderalisten dam it, dass Napoleon als V erm ittler 
auftrat. Seine Mediationsverfassung entsprach den Be-
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dürfnissen unseres Landes wieder besser als die fran 
zösische Einheitsschablone der Helvetik. Sie war jedoch 
m it dem Odium der Frem dherrschaft belastet und ging 
unter, als ih r Schöpfer von den kriegerischen Ereig
nissen der Jahre 1813 und 1814 weggefegt wurde.

*

b) Die Bundesreformbestrebungen nach 1815
Das am 7. August 1815 in K raft gesetzte neue e id 

genössische Grundgesetz w ar das W erk der «Langen 
Tagsatzung». Der «Bundesvertrag» gilt, obgleich die 
ausländischen M ächte helfend und m ahnend eingrei- 
fen mussten und aus dieser M itarbeit ein Recht auf 
patenmässige Vorm undschaft ableiteten, als die erste 
eigenständige Staatsordnung der Schweiz. Ging durch 
die M ediation eher ein bundesstaatlicher Zug, so 
schlug der Bundesvertrag von 1815, kurz 15er Vertrag 
geheissen, wieder die rückwärts gewandte staatenbündi- 
sche R ichtung ein. Gewiss, die Schweiz der Restaura
tionszeit zählte n ich t m ehr 13 (wie vor 1798) oder 
19 Orte (wie während der M ediation); die zugewandten 
Gebiete und Gemeinen Herrschaften der alten Eidge
nossenschaft standen nicht wieder auf. Die laufenden 
Geschäfte des Gesamtstaates wurden von einem Vorort 
geleitet, der in zweijährigem  Turnus zwischen Zürich, 
B ern  und Luzern wechselte. Ihm  waren eine Kanzlei 
und ein Archiv beigegeben, was eine gewisse Stetigkeit 
der Geschäftsführung verbürgte. Diesen Vorteilen 
standen jedoch entschiedene Mängel gegenüber, die sich 
m it der fortschreitenden w irtschaftlichen und geistigen 
Entw icklung im m er füh lbarer auswirkten. Trotz der 
vorörtlichen Regierungsweise fehlte eine w irkliche 
Bundesbehörde. Oberstes Organ war wiederum die Tag
satzung. Ih re  M itglieder —  22 völlig gleichberechtigte 
K antonsvertretungen m it je  einer Stimme —  stimm ten 
wie in  alter Zeit nach Instruktionen. Die «22 sou
veränen Kantone» hatten  das Recht, M ilitärkapitu la
tionen und W irtschaftsverträge m it dem Ausland ab- 
zuschliessen; sogar Sonderbünde u n ter den einzelnen 
Kantonen waren möglich, da n u r «dem allgemeinen 
B und oder den Rechten anderer Kantone nachtheilige
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Verbindungen» ausdrücklich verboten w urden; dieser 
K autschukartikel 6 des Bundesvertrages musste fast 
zwangsläufig zu Verwicklungen führen. U eberhaupt 
war dem Gemeinschweizerischen nur ein sehr beschei
dener Raum  zugedacht. Zölle, Wege- und B rücken
gelder fielen den Kantonen zu; der Oberstaat ging leer 
aus. Von einem gemeinsamen Schweizer Bürgerrecht, 
von der F reiheit der Niederlassung, des Gewerbes, des 
Glaubens und des Kultus war nicht m ehr die Rede: 
aUe diese Errungenschaften aus der Zeit der Jah rh u n 
dertwende wurden dem wiedererstandenen, falsch ge
richteten Föderalismus geopfert. W undert es, wenn die 
vorwärts drängenden K räfte aller Kantone diesem Ver
trag, der zu allem Ueberfluss, wie erwähnt, keine Mög
lichkeit der Revision bot, den K am pf ansagten?

Das Ergebnis der B u n d e s r e f o r m b e s t r e 
b u n g e n  von 1832 und 1833 war n icht ermutigend. 
Die ausgearbeitete Verfassung jener Jahre w ar ein 
wohlabgewogener Vermittlungsversuch, der fü r die 
spätere Bundesrevision unschätzbare Dienste leisten 
konnte, damals aber, weil verfrüht, keine Gnade fand. 
W eder Föderalisten noch Zentralisten waren von dem 
Entw urf übrigens völlig befriedigt, und als er von der 
Tagsatzung unter dem E indruck föderalistischer A n
fechtungen noch abgeschwächt wurde, blieb ein Zwit
terding übrig —  «unterste Stufe des Bundesstaates oder 
oberste des Staatenbundes», dem schliesslich niem and 
nachtrauerte.

Die W ünsche der Liberalen waren dam it aber n icht 
begraben. Jeder neue diplomatische Zwischenfall ver
riet die Schwäche des Staatenbundes gegen aussen; der 
schleppende, oft fruchtlose Geschäftsgang der Tag
satzung und die tägliche Beschwer in  H andel und V er
kehr riefen die Mängel im  Innern  im m er von neuem 
in Erinnerung.

Am augenfälligsten, wenn auch n icht am schärfsten, 
äusserte sich die H albheit des staatlichen Lebens wohl 
im  Fehlen einer eigentlichen B undeshauptstadt (die 
Bezeichnung «Bundesstadt» für «das» Vorort tönte doch 
reichlich schönfärberisch). Jeder eidgenössische Zü
geltag brachte das eher beschämende als ergötzliche
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Schauspiel, dass die «Bundeslade» — Kanzlei und Ar
chiv der Eidgenossenschaft — von einem V orort zum 
andern geführt werden musste. Dann und wann sorgten 
kleine Betriebsunfälle fü r eine besondere Publizität 
des Anlasses. So blieb am Silvester 1834 der eidgenös
sische Zügelwagen auf der Reise von Zürich nach Bern 
un ter dem m ittelalterlichen Torbogen von Mellingen 
stecken; m an musste die Räder abnehmen und den 
Wagen auf einen Schlitten laden. Unterwegs wurde zu 
allem Ueberfluss, wie eine Zeitung höhnisch berich
tete, eines der Pferde «reuig und lief schnurstracks 
nach Hause zurück».

c) Radikaler Ueher ei fer
Aus Ungeduld, Uebereifer oder Verärgerung wan

delte sich um  die M itte der dreissiger Jahre m ancher 
Liberale zum scharfm acherischen Radikalen, lehnte 
auf Bundesboden jede «Cantonalität» ab und befür
wortete die unbedingte «Nationalität». Der Gedanke 
des Einheitsstaates gewann erneut Raum. E in  1833 in 
B urgdorf erschienenes B üchlein «Ideen und Vorschläge 
zur Begründung und Erbauung einer H auptstadt in 
der Schweiz» zeigt, dass gewisse Radikale n icht nur 
den E inheitsstaat anstrebten, sondern überdies durch 
und durch  phantastische, wenn auch gutgemeinte 
P läne zu dessen äusserer Gestaltung ausheckten. Der 
Verfasser jener Schrift, Forstm eister (später Regie
rungsrat) Kasthofer, schlug vor, es sei «zur Beförderung 
der E inheit, der Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
der Schweiz» eine «Central- oder H auptstadt fü r die 
ganze Schweiz» —  nich t etwa aus den bestehenden 
Schweizer Städten auszuwählen, sondern ganz neu auf
zubauen, «wo m öglich ungefähr in der M itte des ge- 
sammten Vaterlandes». O rt: «Ein m it Bauholz be
wachsener ansehnlicher Hügel oder sogenannter Berg, 
dessen Höhe zugleich zum Reiz der Bewohner und der 
Frem den eine anm uthige Aussicht b ö te ...»  Der K an
ton, in  dessen Gebiet der ideale Hügel liegt, «verkaufe 
diesen O rt um  möglichst hum anen Preis an das ge- 
sammte Vaterland». Das Fest der Grundsteinlegung 
des Verfassungsgebäudes («wo möglich zur Frühlings-
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zeit») soll ein «Volksfest fü r die ganze Schweiz» sein. 
«In den Grundstein werden unter anderm  alle U nter
scheidungswappen der einzelnen Kantone versenkt, 
und von diesem Tage an gelte für die ganze Scliweiz 
bloss das Schweizerwappen m it den Schweizerfarben. 
Der lächerliche W appenunfug . . .  das kleinliche F a r
benspiel . .  ist m it diesem Tag verschwunden.»

Was den Verfasser der «Ideen und Vorschläge» von 
den gemässigten B efürwortern des Zentralisationsge
dankens unterscheidet, ist seine völlig aus dem Ver
nunftpostulat hergeleitete Denk- und Anschauungs
weise; er rechnet weder m it den geschichtlichen und 
landschaftlichen Gegebenheiten des Landes noch m it 
den traditionsgebundenen Anschauungen der meisten 
seiner Bürger. Aehnliche, wenn auch weniger utopisch 
form ulierte Gedankengänge finden sich jedoch in  der 
ganzen Entstehungsgeschichte der Bundesverfassung 
von 1848. Vom reinen Prinzip  der D em okratie gefan
gen, sahen viele Schweizer jener Tage in  der Demo
kratie kurzerhand die absolute H errschaft der grossem 
Zahl, der M ehrheit. D er Grundsatz der individuellen 
Gleichheit vertrug sich ih rer M einung nach n ich t m it 
Sonderansprüchen und Sonderfreiheiten; daher war 
im neuen Staat kein Platz fü r Kantone m it eigener 
M achtbefugnis, noch hatten  M inderheiten auf G m nd 
von Geschichte, Sprache und Volkstum ein Anrecht 
auf besonderen Schutz.

Glücklicherweise fühlten andere Eidgenossen um  so 
deutlicher, dass örtliche Selbstverwaltung und Demo
kratie  k ra ft einer innern Verwandtschaft geradezu zur 
Synthese bestim m t sind und sich gegenseitig fördern 
und stützen. Die föderalistische Gebietsgliederung nach 
Gemeinden und Kantonen schafft kleine, übersicht
liche Lebensräume. H ier, wo jeder die Verhältnisse 
überblicken und m it beeinflussen kann, entwickelt 
sich ein nachbarlicher Geist der V erträglichkeit, der 
die G efahr harte r M ehrheitsbeschlüsse auf ein  M in
destmass heruntersetzt. Die kleinern Verbände nehmen 
dem Gesamtstaat zahlreiche Aufgaben ab, so dass sich 
dessen P flichtenheft auf ein  Mass verm indert, das ge
rade noch m it dem okratischen M itteln bewältigt wer-
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den kann. Anderseits kom m t die in  den Zellen der Ge
m einden und der Kantone gewonnene demokratische 
Schulung des Bürgers dem obern Staatsverband zugut. 
E in besonderer Vorzug des föderativ auf gebauten 
Staatswesens liegt endlich darin, dass e r fast mühelos 
das M inderheitenproblem  löst. Der Gesamtstaat über
lässt den Gliedern die Gebiete zur selbständigen Be
treuung, in denen erfahrungsgemäss die meisten Kon
fliktstoffe liegen, so Schule, K irche, kulturelles Leben 
überhaupt. D adurch kann  eine M inderheit in ihrem  
kleinern Kreis zur M ehrheit werden, Und die Gefahr 
im mer w iederkehrender Reibungen ist weitgehend ge
bannt.

3. D ie Entstellung der B undesverfassung von 1848
a) Aus der Arbeit der Revisionskommission

Das Jah r 1847 brachte die für die Bundesreform be
strebungen notwendige K lärung der Verhältnisse. 
Nachdem  die Tagsatzung am 20. Ju li den Sonderbund 
als aufgelöst erk lärt hatte, setzte sie am 11. August 
eine neue Kommission zur Revision des B undesvertra
ges ein. Der W affengang vom November unterbrach 
die Verhandlungen; dagegen schuf der Sieg über den 
Sonderhund erst die w irklich tragfähige Grundlage für 
einen Umbau des Staates.

Die Revisionskommission, der auch Landschreiber 
K arl Spitteier, des Dichters Vater, angehörte, arbeitete 
ihren Entw urf in der Zeit vom 17. Februar bis zum 
8. A pril 1848 aus. Zur B ehandlung von Einzelfragen 
wurden Spezialkommissionen gebildet. Der Thurgauer 
Dr. Johann Konrad Kern  und H enry Druey, der rad i
kale W aadtländer, am teten als Redaktoren. Die ersten 
Verhandlungen waren m ühsam  und schleppend; es 
fehlte an Entschlossenheit und Zuversicht. Erst als die 
Kunde von der Februarrevolution in Paris ein traf und 
allerwärts im  Ausland weitere revolutionäre Feuer auf
flam m ten, kam en die Arbeiten in  Fluss; diese Vor
gänge verscheuchten das Schreckgespenst einer frem 
den Einmischung.

Die allgemeine M arschrichtung wurde gleich zu A n
fang dadurch abgesteckt, dass die zwanzig M itglieder

18



zählende Kommission m it 1 1  gegen 9 Stimmen be
schloss, das bisherige Vertretungsverhältnis (die Tag
satzung m it der gleichen Stim m kraft fü r alle K an
tone) aufzugeben und die Souveränität der Kantone 
zu beschränken. Vereinzelte M itglieder spielten m it 
dem Gedanken an den E inheitsstaat und wünschten die 
Einsetzung eines Verfassungsrates — eine deutliche P ar
allele zu der Entstehungsgeschichte der kantonalen Re
generationsverfassungen, in  denen allein dem Volk die 
Souveränität zuerkannt wurde und keine irgendwie 
gearteten K orporationen m ehr geduldet waren. H aup t
vertreter dieser radikalen R ichtung waren die Berner 
Jakob Stäm pfli und N iklaus Niggeler und die st.-galli- 
schen Vertreter Basil Ferdinand Curti und M atthäus 
H ungerbühler. M ehr und m ehr drang doch die Auf
fassung durch, eine M ittellösung entspreche den Be
dürfnissen des Landes am besten. Man wies darauf hin, 
dass der E inheitsstaat m it nu r einer Kamm er die K an
tone ausschliessen würde, wie bisher der Staatenbm id 
m it der einzigen V ertretung der Stände das Volk, die 
Nation, von der M itwirkung am staatlichen Leben aus
geschlossen hatte. So gab die Revisionskommission m it 
17 von den 20 Stimmen der Idee des Bundesstaates 
und des Zweikammersystems den Vorzug vor der ein
seitigen Lösung. Sie em pfahl, dass die Gewalt des Bun
des auf einen R epräsentantenrat und die Tagsatzung 
zu verteilen sei; jener solle das Volk, diese die K an
tone vertreten. Bald bürgerten sich fü r die beiden 
Kamm ern die heute geläufigen Namen N ationalrat und 
Ständerat ein.

Freilich galt es verschiedene Bedenken zu zerstreuen. 
Einm al war die vorgesehene Lösung, der die Vereinig
ten Staaten von Am erika Pate standen, in Europa noch 
nirgends verw irklicht; zum andern fürchtete m an, zu 
keinen Beschlüssen gelangen zu können, wenn zwei 
Kamm ern ohne verbindende Brücke einig werden 
mussten. Curti spottete: «Ein Wagen vornen ange
spannt und h inten  angespannt, der w ird herrlich  vor
wärts rollen»; m it der Ständekammer, so m einte er, 
«käme die Sonderbündelei wieder zur Tenntüre 
herein». U lrich Ochsenbein, ebenfalls M itglied der Re-
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Visionskommission, erk lärte  anderseits im bernischen 
Grossen Rat, von allen Vorschlägen sei kein anderer 
übrig geblieben als die Volks- und Ständevertretung 
nebeneinander. «Dieses System ist als ein  Akt der N ot
wendigkeit hineingekommen und n icht als ein Akt der 
Theorie.»

F ür die Ständevertretung setzten sich naturgemäss 
vor allem die Abgeordneten der kleinen und  der wel
schen Kantone ein, un ter ihnen der Solothurner Josef 
Munzinger, James Fazy, der bekannte Genfer P ub li
zist und Staatsmann, und der eifrige waadtländische 
Radikale Druey. Als m an H enry Druey darauf auf
m erksam m achte, der S tänderat würde als Hemmschuh 
wirken, erklärte er: «Oui, Messieurs, nous voulons un 
Hemmschouh, il nous fau t absolument un Hemm- 
schouh!»

Im  Zürcher Grossen Rat rie t Alfred Escher zur An
nahm e des Vermittlungswerkes, obwohl die Verfassung 
durch die Einsetzung des Ständerates dem Grundsatz 
der Rechtsgleichheit widerspreche. In  Bern bekäm pf
ten Jakob Stäm pfli und Xavier Stockm ar die Vorlage, 
ebenfalls m it dem Hinweis darauf, dass n u r eine ein
zige Volkskammer der wahren Dem okratie gemäss sei. 
Nach dreitägigem Redekam pf em pfahl zwar der Grosse 
R at zuhanden der Volksabstimmung Annahme der 
neuen Bundesverfassung, doch geschah dies gegen eine 
starke Opposition. —  Es kann  nu r von gutem sein, 
wenn wir uns nach hundert Jahren bewusst machen, 
wieviel Anstrengung es kostete, ein  W erk ins Leben zu 
rufen, das heute zur glücklichen Selbstverständlichkeit 
geworden ist.

b) Der Verfassungsentwurf und seine Annahm e durch  
das Schweizervolk

W eniger als die Zusammensetzung der gesetzgeben
den Behörde gab in  der breiten Oeffentlichkeit die 
Ausscheidung der Befugnisse zwischen Bund und K an
tonen zu reden. Die Schöpfer der Verfassung gingen 
von der rechtlich  beanstandbaren Auffassung aus, die 
Souveränität sei teilbar. D arum  sprachen sie von «zwei 
und zwanzig souveränen Kantonen», obwohl die Sou-
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veränität des Oberstaates deutlich in  Erscheinung trat. 
E r übte 1. die Aufsicht über die Gliedstaaten und ihre 
Verfassungen aus, .griff 2. m it Geboten und Verboten 
in  ih re H oheit ein, überwies 3. gewisse Gegenstände 
der eidgenössischen Gesetzgebung den Kantonen zur 
Ausführung und schuf 4. für andere Zweige, wie Post, 
Zoll, Masse, Gewichte und Münzen, eigene Bundes
organe. Trotzdem : mögen sich auch formale Bedenken 
erheben gegen den Begriff der «kantonalen Souveräni-

Die Bundesverfassung w urde 1848 von C. Studer, Lithograph in 
W interthur, als W andschmuck herausgegeben.

tat», so kann doch kein Zweifel darüber bestehen, dass 
die Bundesverfassung die E igenstaatlichkeit der K an
tone ausdrücklich gewährleistete.

Zu Anfang Septem ber war die Volksabstimmung in 
den Kantonen beendet. 15V2 Kantone nahm en die neue 
Bundesverfassung an: Zürich, Bern, Luzern, Glarus, 
Freiburg, Solothurn, beide Basel, Schaffhausen, Ap
penzell Ausser-Rhoden, St. Gallen, Graubünden, A ar
gau, Thurgau, W aadt, N euenburg und Genf. 6V2 K an
tone verwarfen sie: Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug,
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Appenzell Inner-Rhoden, Wallis und Tessin. In  der 
alten Referendum sdem okratie Graubünden gab noch 
jede Gemeinde ihre Stimme ab; in Freiburg, das eine 
D iktaturzeit der Radikalen durchlief, kam  die V er
fassung n icht zur Volksabstimmung; m an zählte den 
Kanton lediglich auf Grund der Abstimmung im Gros
sen Rate zu den annehmenden Ständen.

Vom 4. bis zum 22. September war die Tagsatzung 
zum letztenm al in Bern versammelt. Nach der Prüfung 
und Zusammenstellung der Abstimmungsergebnisse e r
klärten  die Tagsatzungsherren die neue Bundesverfas
sung als angenommen. Damit —  es war der 12. Sep
tem ber 1848 —  war «der T raum  eines ganzen Ge
schlechtes erfü llt, der Bundesstaat gegründet».

Noch hatte  die Tagsatzung die nötigen Beschlüsse 
fü r den Uebergang von der alten zur neuen Ordnung 
zu fassen. Am 14. Septem ber ersuchte sie die Kantone, 
die W ahlen in  den National- und Ständerat sofort an
zusetzen. Auf Grund der in  der Verfassung vorge
sehenen Vertretungszahl —  je ein M andat auf 20 000 
Seelen —  waren fü r die insgesamt 2 190 258 Einwohner 
der Schweiz 111 N ationalräte zu wählen. Auf den 
volkreichsten Kanton Bern m it seinen rund 408 000 
Seelen entfielen 20 M andate, auf Zürich (231 600 E in
wohner) 12, auf die W aadt (183 580) und den Aaargau 
(182 750) je  9 Sitze. Es folgten: St. Gallen 8 (158 800 
E inw ohner); Tessin und Luzern je  6 (114 000 und 
124 500); Freiburg 5 (91000); Graubünden (84 500), 
Thurgau (84 100) und Wallis (76 590) je 4; Solothurn, 
Neuenburg und Genf (m it durchschnittlich 60 000 E in
wohnern) je  3; Schwyz, Basel Landschaft, Schaffhau
sen und Appenzell Ausser-Rhoden (zwischen 30 000 
und 40 000) je  2; Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus, Zug, 
Baselstadt und Appenzell I.-R h. je  1 (um  10 000 E in 
wohner, Baselstadt 24 000, Glarus 29 000). Es stand den 
K antonen fü r diesmal frei, einen oder m ehrere W ahl
kreise zu bilden.

Die F rist fü r die D urchführung der W ahlen erwies 
sich als reichlich karg bemessen. Im  Kanton Bern 
konnten die letzten Ergänzungswahlen in  den N ational
ra t erst geraume Zeit nach dem Zusam m entritt der
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Bundesversammlung beendigt werden. Leichter ging 
das W ahlgeschäft für den Ständerat, das meist die 
kantonalen Parlam ente besorgten.

Auf den 6. November lud der V orort die Volks- und 
Ständevertreter zur ersten Tagung nach B ern ein.

II. Das Bild: Bundesversammlung 1848
I. Bern vor hundert Jahren

Das heutige bernische Stadtbild könnte leicht über 
die Verhältnisse um  1848 hinwegtäuschen. Bern war 
vor hundert Jahren  eine Kleinstadt von etwa 27 000 
Einwohnern, überflügelte aber doch die Schwesterstadt 
an der Limmat, die m it ih r um  die Gunst der neuen 
eidgenössischen Räte rang, um  rund  10 000 Seelen. 
Noch stand die Stadt da als eine geschlossene, k lar ge
gliederte und eigenwüchsige Siedlung auf dem Felsen
kern der Aarehalbinsel. Vorstädte fehlten; es fehlten 
die nach Norden und Süden über die Aare führenden 
Brücken: E isenbahnbrücke, Lorraine-, K irchenfeld- 
und K om hausbrücke. E inen ersten tastenden Schritt 
vor die alten Befestigungswerke (die m an in  den dreis- 
siger Jahren der neuen Zeit geopfert hatte) tat die Stadt 
nach Westen: 1844 wurden die städtischen W ohnhäu
ser in  der V illette (Laupenstrasse) gebaut. K aum  liess 
m an im  übrigen das Stadttor h in ter sich, «so w ar m an 
draussen auf freiem  Feld und freute sich der anm utig
sten Spaziergänge: dem Sulgenbach entlang auf dem 
Philosophenweg, in  die Enge, die Schosshalde, in  die 
V ille tte ..»  (Blösch).

Ebenfalls seit 1844 schlug die neue Nydeckbrücke 
ihren  kühnen Bogen über die Aare. Als ein  W erk des 
Fortschritts wurde sie von den einen hoch gepriesen, 
von andern beharrlich  gemieden. Von der neuen 
Brücke aus fiel der B lick auf die Ueberreste des U nter
tors und den danebenstehenden T urm ; das andere Tor 
gegen den A argauerstalden stand noch unversehrt.

Auf der entgegengesetzten Seite der Stadt, unge
fähr auf dem Platz des heutigen Tramwartehäuschens 
beim  H auptbahnhof, erhob sich der Christoffelturm ,
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das stolze W ahrzeichen Altberns. Unweit davon, vor 
dem Aarbergertor, hausten seit 1825 die B erner Wap
pentiere, die dann im Jahre 1857 vor der Eisenbahn 
flüchten mussten und den jetzigen Graben am Ost
ende der Nydeckbrücke bezogen.

An der Stelle der jetzigen Zeughaus- und Nägeligasse 
erstreckten sich in  grossartiger Anlage M ilitärgebäude 
m it weiten Höfen, Scheunen und Ställen. Der ein
drucksvollste Bau war das Zeughaus, das m it seinem 
m ächtigen Giebel, der Sonnenuhr und der pompösen

Das B erner Stadtbild um  1848, von W esten gesehen. Rechts 
Christoffelturm  und H eiliggeistkirche.

Kartusche den P latz gegen den K äfigturm  h inauf be
herrschte.

Gegen Süden, da wo heute die grossen Bundesbauten 
bergwärts blicken, erhoben sich der Stadtwerkhof, öst
lich  anschliessend das 1821 erbaute Kasino, dann der 
aus der zweiten H älfte des 18. Jahrhunderts stam 
m ende mächtige B au des Inselspitals. Am östlichen 
Ende der heutigen Bundesterrasse, wo jetzt das Hotel 
Bellevue steht, schaute die Münze über den Gerbern- 
graben gegen die Hochschule hinüber. Die Tage aller 
dieser Bauten waren gezählt: Zuerst musste der W erk
hof weichen; an seinen Standort wurde 1852 bis 1857

26



das Bundesrathaus errichtet (heute Bundeshaus- 
W est). Das Kasino, das zahlreichen gesellschaftlichen 
und künstlerischen Anlässen gedient hatte und in dem  
sich 1848 der Nationalrat zu seiner Eröffnungssitzung  
versammelte, musste dem Parlamentsgebäude Platz 
machen. 1888 endlich wurde die «Insel» abgebrochen, 
um  den B augrund für den Ostbau des Bundeshauses 
zu liefern.

Da wo heute das neue Kasino die reizvoll geschwun
gene Häuserzeile der Herrengasse allzu massig und 
überheblich abschliesst, stand vor hundert Jahren  (und 
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts) die bernische * 
Hochschule. Oestlich schloss sich die alte Kantons
schule an, Grüne Schule genannt, weil ih re  Schüler in 
grünen Uniformen steckten.

Der un tern  Stadt gaben vornehm lich drei B au
werke das Gepräge. Neben der Plattform , dem Stell
dichein des bernischen beau monde, erhob sich das 
altehrwürdige M ünster m it dem noch unvollendeten 
stum pfen Helm. Bereits stand auf der schattigen P la tt
formanlage das Denkmal des Stadtgründers; das Stand
bild  des Siegers von Laupen wurde in den Herbsttagen 
des Jahres 1848 eben erst «beim alten, treuherzigen 
Rüetschi» in  A arau gegossen. Am entgegengesetzten 
Ende der Kreuzgasse tra t dem Besucher das Rathaus 
entgegen in  der wuchtigen Gestalt, die m an wieder be
wundert, seit die Spuren der schlimmen «Vergotisie- 
rung» aus dem Jahre 1865 getilgt sind. D er Erlacher
ho f  an der Junkerngasse, der nach der W ahl Berns 
zum Bundessitz als erste Arbeitsstätte fü r  die oberste 
Landesbehörde dienen sollte, präsentierte sich als das 
wohl grossartigste Zeugnis privater bernischer B au
tätigkeit.

Noch gehören zwei Gebäude in  das B ild des E röff
nungstages der ersten Bundesversammlung: das alte 
bürgerliche Waisenhaus und das Ausserstandrathaus. 
Beide haben ih re  äussere Gestalt in  die Gegenwart 
hinübergerettet. ’ Im  W aisenhaus —  es ist heute städti
sche Polizeikaserne —  wurden die K adetten erzogen, 
die in  ih ren  schm ucken Uniform en dem Aufzug der 
ersten Standes- und  Volksvertreter vor dem Versamm-
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lungslokal des Ständerates eine besonders festliche 
Note verliehen. Der Versammlungsort selbst war das 
Rathaus des Aeussern Standes, kurz Ausserstandralhaus 
geheissen, ein Gebäude m it einer denkwürdigen Ver
gangenheit (das unser Schulivandbild  in  dem feier
lichen Augenblick zeigt, wo ein neues B latt seiner 
Geschichte beginnt). Es gehört heute als Haus Nr. 17 
der Zeughausgasse der Eisenhandlung Christen und 
birgt in  seinem H auptteil, dem vornehm wirkenden, 
quadratisch gebauten Versammlungssaal im ersten 
Stockwerk, eine Ausstellung von Gartenmöbeln.

In  diesem Gebäude — es wird seit 1917 von seinem 
westlichen N achbarn um  einige M eter überragt •— ver
sam m elten sich im Laufe des letzten Jahrhunderts die 
verschiedensten öffentlichen Körperschaften. Es be
herbergte von 1799 bis 1801 den helvetischen Senat, 
von 1804 bis 1848 die eidgenössische Tagsatzung, von 
1848 bis 1858 den Ständerat, von 1850 bis 1900 das 
bernische Schwurgericht. H ier wurde 1831 die berni- 
sche Regenerationsverfassung ausgearbeitet; h ier e r
folgte am 12. Septem ber 1848 die denkwürdige E rk lä
rung der Tagsatzung über die Rechtskraft der neuen 
Bundesverfassung; h ier wurde 1874 der W eltpost
verein gegründet.

Der seltsame Name Ausserstandrathaus erinnert an 
eine ebenso seltsame Gepflogenheit aus dem p o liti
schen Leben des alten Bern. Vor ihrem  E in tritt in den 
Grossen Rat bildeten die jungen bernischen Bürger 
eine K örperschaft, in der sie die gesamte Staatsverwal
tung möglichst getreu nachahm ten und so gleichsam 
ein  A bbild der Regierung, des Innern  Standes, schufen. 
Dem «Schattenstaat» der Jungen fehlte nichts als das 
zu regierende Volk; vom Schultheissen und den Seekel- 
m eistem  bis zu den un tern  Beam tungen war jede w ich
tige Stelle im  «staatlichen» Verwaltungskörper besetzt. 
So konnten alle Geschäfte, die die B ehörden von Stadt 
und R epublik Bern beschäftigten, auch von den M it
gliedern des äussem Standes behandelt werden. Der 
äussere Stand wurde m ehr und m ehr zu einer eigent
lichen Vorschule für die Regenten Altberns.
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2. D er 6 . N ovem ber 1848. —  D ie M itg lieder d e r 
e rs ten  B und esv ersam m lu n g

a) Vorbereitungen und A u ftakt
Die schöne alte Stadt an der Aare führte trotz dem 

hohen Wellengang der Politik  für gewöhnlich ein be
schauliches Dasein. Noch fehlten die Errungenschaf
ten der Technik: Eisenbahn, T ram , Auto und F ah r
rad, die dem heutigen V erkehr das aufdringliche Ge
präge geben, noch bestimmte m ehr der Stundenschlag 
als der M inuten- oder Sekundenzeiger den Ablauf der 
Tage. Um die vielen B runnen und am offen fliessen
den Stadtbach spielte sich ein grosser Teil des gewerb
lichen Lebens ab. Die schönen Stadtbrunnen, bis in  
die sechziger Jahre die einzigen W asserspender für die 
Haushaltungen, waren zugleich eine ergiebige und nie 
versiegende Quelle fü r Neuigkeiten und Stadtklatsch. 
N ur leise und zögernd begann der Zeitgeist die Lebens
formen zu verändern. Am 31. Dezember 1843 b rann
ten zum Beispiel in  den Hauptstrassen und Lauben 
zum erstenm al die Gaslaternen, so dass verspätete B ür
ger ih r N achtlicht zu Hause lassen konnten. In  der 
Folge wurde die neue Beleuchtung auch in m anchem 
öffentlichen Gebäude eingerichtet; der bevorstehende 
grosse Festtag gab dem «Gasbeleuchtungskomitee» im 
Jahre  1848 den willkommenen Anlass, in  verm ehrter 
Weise fü r die Neuerung auch in  den Privathäusern zu 
werben. Doch solche bescheidene Veränderungen zäh
len wenig im  Vergleich zu denen, die wenige Jahre 
darauf m it der jungen W ürde als Bundesstadt in  Bern 
einhrechen sollten.

In  das geruhsame Leben des Jahres 1848 trug im 
August das eidgenössische Sängerfest eine erste rau 
schende Abwechslung; eine zweite, noch grössere und 
festlichere, versprach der Eröffnungstag der neuge
wählten Bundesversammlung. E in Festkomitee, das 
seinerseits ein besonderes «Illuminationskomitee» be
stellte, m achte sich m it E ifer an die Vorbereitungs
arbeiten. In  zahlreichen Zeitungs-«Eingesandt» gab 
das Publikum  seine Vor- und Ratschläge fü r die Art 
der D urchführung des Eröffnungstages zum besten.
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Das Aarbergertor um die Jahrhundertm itte. Im V ordergrund der alte Bärengrahen (seit 1825, 
bis zum Bahnbau 1857), im H intergrund das Münster. Das kleine Türm chen links des 
Münsters ist das Dachreiterchen der Französischen K irche; in jener Gegend hat sich der 
Betrachter das Ausserstandrathaus (Versammlungsort des Ständerates 1848 bis 1858) zu 
denken. Links neben dem grossen längsseitigen Gebäude im  H intergrund (einer Kaserne 

am Platze des heutigen städtischen Progymnasiums) das bürgerliche Waisenhaus.



Die eidgenössische Kanzlei forderte die Stadtberner 
auf, die Quartierfrage lösen zu helfen: es dürfte, so 
heisst es in einem A ufruf an «Sämmtliehe Einwohner 
der Stadt Bern», «den Tit. M itgliedern des National- 
rathes und des Ständerathes nicht unangenehm  sein, 
bei ih rer Besammlung am 6. November nächstkünftig 
anständige W ohnungen zu finden»; allerdings könnten 
«nur billige Offerten berücksichtigt werden» und die 
Preise müssten «per Woche gestellt» sein. W ir kennen 
den Erfolg des Aufrufs n ich t; die freudige Betriebsam 
keit, die aus den Zeitungsblättem  jener Tage spricht, 
lässt edoch vermuten, dass der Kanzler Schiess an 
der Junkerngasse 187 in seiner Sorge als Q uartier
m acher nicht allein gelassen wurde. Die ganze Stadt 
wetteiferte im Bestreben, den Tag des neuen Bundes 
würdig und glanzvoll zu begehen.

*

Am 5. November, einem kalten, regnerischen Sonn
tag, rollten die Postkutschen und Diligencen m it schwe
rerer Last als gewöhnlich über das holprige Pflaster 
Berns nach der Postgasse: die neugewählten Standes- 
und Volksvertreter trafen  im V orort ein. Die Herren 
gaben sich neuzeitlich — bescheiden; Am tshut und 
Degen der Tagsatzungszeit waren verschwunden. N ur 
den Gesandten Graubündens und Innerrhodens m achte 
der Schweizerische Beobachter nachträglich den leisen 
Vorwurf, sie hätten  «den Geist der Bundesverjüngung 
nicht erfasst», weil sie, «wie ehedem, m it Standeswei
beln nach Bern angefahren kamen». Zu Ehren der 
eidgenössischen V ertreter waren auf der Nydeck- 
brücke, beim Aarbergertor und beim  Stadteingang vor 
dem C hristoffelturm  Ehrenbogen errich tet; die Stadt 
trug Flaggenschmuck. Nach dem Nachmittagsgottes
dienst setzte von der grossen Schanze Kanonendonner 
ein, der bis abends «ununterbrochen» andauerte. Illu 
m inationen beschlossen den Vorabend des grossen 
Festes.

Der 6. November brachte zur F reude edler besseres 
W etter. Der garstige Regen hatte aufgehört, und der 
im mer noch kalte W ind erhöhte das festliche Aussehen
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der erwartungsfrohen Stadt, da er «der Unmasse zu - 
schauender Gesichter ein recht erfreuliches Wonne- 
Teint verlieh, ähnlich den vielen Farben, die in  allen 
Gassen und von den K irchthürm en herunterhiengen» 
(Intelligenzblatt).

155 Kanonenschüsse, je  einer für die 111 N ational
räte und 44 Ständeräte, begrüssten um sieben Uhr den 
Tag. «Um 9 U hr rief der m ajestätische Ton der Glocken 
vom M ünsterturm e und demjenigen der Französischen 
K irche herab die M itglieder des N ational- und Stände
rates . . .  in  die beiden Kirchen. Die Predigt, die uns 
nu r etwas zu lang schien» — es schreibt der B erich t
erstatter der Neuen Zürcher Zeitung —, «dauerte an 
die zwei Stunden. Dann fanden sich die beiden hohen 
Behörden bei dem Rathause wieder zusammen, das 
trotz seiner vielhundertjährigen Baufälligkeit recht 
freundlich geschmückt aussah. U nter Kanonendonner 
und dem Geläute aller Glocken setzte der Zug sich 
sodann von da aus durch die reich m it Fahnen, In 
schriften etc. verzierten Gassen nach den Sitzungs
lokalen der beiden Körperschaften hin. Vor dem 
Ständeratshause, dem ehemaligen Sitzungslokal der 
Tagsatzung, begrüssten die uniform ierten Knaben des 
Waisenhauses den von der Stadtmusik und dem Stu
dentenkorps in  W affen begleiteten im posanten Zug m it 
den m ilitärischen Ehrenbezeugungen, Trommelwirbel, 
Präsentieren der Gewehre und Senken der Fahne. H ier 
sonderten die beiden B ehörden sich ah; der Ständerat 
bezog das Lokal der Tagsatzung, m it welcher er eine 
gewisse A ehnlichkeit von frü h em  Zeiten her behalten 
haben mag, und der N ationalrat begab sich in  die 
freundlichen, wenn auch einfach dekorierten Räume 
des grossen Saales des Casinos, vor dessen Pforte das 
schmucke K adettenkorps der sogenannten Grünen 
Schule, «en haies» auf gestellt, ihn  em pfing . . .»

*

Tun w ir einen B lick auf den stattlichen Zug der 
neuen Bundesväter, bevor w ir den Ablauf der festlichen 
Stunden vom 6. November weiterverfolgen. W er sind 
die M änner, die, der Grösse und Schönheit ihres Auf-
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träges bewusst, durch die von festfreudigem Volk um 
säum ten Gassen der Stadt Bern schreiten?

H inter einem «Piquet» Infanterie, der tapfer blasen
den Stadtmusik und zwei «Pelotons» Studenten m ar
schieren die beiden Alterspräsidenten. Georg Josef 
Sidler, geboren 1782, gewesener Landam m ann von Zug 
und jetziger Zürcher Kantonsrat, w ird im Kasino die 
erste Sitzung des Nationalrates eröffnen und dabei sei
nem  Ruf als bedeutender Redner Ehre machen. Neben 
ihm  schreitet der Alterspräsident des Ständerates, der 
Freiburger Joseph Page, seines Zeichens G erichtspräsi
dent des Bezirkes Bulle. Den beiden ältesten Ratsm it
gliedern folgen gemäss der vorgesehenen Zugsordnung 
die H erren N ationalräte, dann taucht die G ruppe der 
Standesvertreter auf; den Beschluss m achen K anzlei
beamte, Weibel und nochmals Studenten.

b) Die Nationalräte
Noch sind n ich t alle 111 M itglieder des N ational

rates anwesend, da das W ahlgeschäft n icht abgeschlos
sen ist. Erst nach Tagen und Wochen werden z. B. die 
B erner Weingart, Karrer und von Fischer im  Rate er
scheinen, wenig vor ihnen General W ilhelm  Heinrich  
Dufour, den seine .Genfer M itbürger übergangen h a 
ben, der dafür in  verschiedenen bernischen W ahlkrei
sen als zügiger K andidat auf gestellt worden ist und 
schliesslich als Vertreter des Seelandes in  den N ational
ra t einzieht (am 20. November nim m t er zum ersten
m al seinen Sessel ein). Zu den Nachzüglern gehört 
auch der Basler Tuchhändler und  R atsherr Achilles 
Bischof. E r scheint noch im gleichen Jah r als N ational
ra t zurückgetreten und durch den feingebildeten B au
fachm ann Oberst Joh. Jak. S tehlin  ersetzt worden zu 
sein.

Dem zuschauenden Volk sind viele Gestalten im 
Zuge der N ationalräte wohlbekannt.

Verschiedene B erner gehören seit Jahren  zum Stadt
bild. Jedes K ind kennt den schönen und beredten Re
gierungsrat Ulrich Ochsenbein, den Freischarenführer 
unseligen Angedenkens, den Divisionskommandanten 
aus dem Sonderbundskrieg, den M ann, der als Tag-
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Satzungspräsident im  bewegten V orjahr 1847 durch 
seine unerschrockene, feste H altung das einmischungs
bereite Ausland m ächtig beeindruckt hat. Ebenso 
stadtbekannt wie er ist der Bieler Karl Neuhaus, Alt- 
schultheiss und Regierungsrat. Vor ein paar Jahren 
noch der mächtigste liberale Eidgenosse, ist e r heute 
von jungradikalen und persönlichen Gegnern in den 
H intergrund gedrängt —  gleich von Anfang an zieht 
e r  im N ationalrat verschiedentlich den kiirzern gegen
über seinem Regierungskollegen Ochsenbein — ; in 
etwas m ehr als einem halben Jah r wird der Tod den 
D reiundfünfzigjährigen hinwegnehmen. Eine bewegte, 
ja  stürmische, wenn auch weniger ruhm volle politische 
Vergangenheit liegt h in ter dem jurassischen N ational
ra t Xavier Stockmar. E r ist 1839 aus der bernischen 
Regierung ausgeschlossen worden unter der Beschuldi
gung, den Ju ra vom alten Kantonsteil lostrennen zu 
wollen; seit der jungradikalen Verfassungsänderung 
von 1846 sitzt er jedoch wieder in der kantonalen Exe
kutive. Neben ihm  ist auch das bedeutendste M itglied 
der jungradikalen «Bärenpartei» in  den bernischen Re
gierungsrat und nun in den N ationalrat gelangt: Jakob  
Stäm pfli, der erst achtundzwanzigjährige, käm pferisch 
veranlagte Bauernsohn aus Janzenhaus im Seeland; 
sein Fürsprecherbureau an der Brunngasse in Bern war 
ein Zentrum  der jungradikalen Bewegung. Als berni- 
scher F inanzdirektor hat er der eidgenössischen Tag
satzung einen grossen Dienst geleistet dadurch, dass er 
ih r zwei M illionen alte F ranken für den Sonderbunds
krieg vorstreckte. Der leidenschaftliche Jakoh Stäm pfli 
steht in scharfem  politischem  Gegensatz zu Neuhaus 
und in einer wachsenden persönlichen Fehde zu Och
senbein, dessen Nachfolge im Bundesrat er 1854 über
nehm en wird. Von den bernischen Regierungsräten 
ziehen weiter in den N ationalrat ein  der derzeitige 
Präsident, zugleich «Bundespräsident» (Vorsitzender 
der Tagsatzung) Alexander Ludwig Funk, wie Ochsen
bein ein Seeländer aus N idau, ferner Johann R udolf 
Schneider, wiederum ein N idauer, der als «Retter des 
Seelandes», d. h. H auptförderer der Juragewässerkor-

34



rektion, in  die Geschichte unseres Landes eingehen 
wird.

Neben Dr. med. J. R. Schneider haben die Berner 
einen Namensvetter in die eidgenössische Volkskammer 
abgeordnet: den gewesenen Regierungsrat Johannes 
Schneider, jetzt Anstaltsvater in Langnau i. E. Als Be
gründer des Vereins fü r christliche Volksbildung und 
M itbegründer der Erziehungsanstalt in  Trachselwald 
ist dieser Pestalozzischüler ein Freund und M itarbeiter 
Gotthelfs. Zu den hervorragenden bernischen National- 
ratsm itgliedem  gehört endlich Johann A nton  Tillier, 
der bekannte Geschichtsschreiber. Der gemässigte Po
litiker hat m ehrm als dem Regierungsrate und dem 
Grossen Rate angehört; 1848 präsidiert er die berni- 
sche Volksvertretung. Nennen w ir noch den T huner 
A. R. Samuel Löhner, Sohn des Staatsmannes und Ge
schichtsforschers Carl F riedrich  Ludwig Löhner, und 
den Oberrichter Jakob Imobersteg  aus der jüngern 
Linie von St. Stephan dieses Sim m entaler Geschlechts.

M anch einen von den Volksvertretern aus andern 
Kantonen hat die Berner Bevölkerung bei früheren 
Anlässen zu sehen Gelegenheit gehabt, vor allem w äh
rend der Tagsatzungen und der V erhandlungen um  
die neue Bundesverfassung. Vom sanktgallischen L and
am m ann Johann Matthäus Hungerbiihler weiss man, 
dass er w ährend der Julirevolution in Paris als F rei
williger auf den B arrikaden m itgekäm pft hat. Mit 
Dr. Joh. Conrad Kern, dem hervorragenden Thurgauer 
Juristen und Politiker, zieht einer der führenden 
Köpfe der Bundesrevision in  die eidgenössische Volks
kam m er ein. E r wird den N ationalrat zwar bald, wenn 
auch bloss vorübergehend, verlassen, um  die Schweiz 
am W ienerhofe als Geschäftsträger zu vertreten. Der 
L uzem er Schultheiss Jakob K opp  gehört m it seinen 
62 Jahren  bereits zu den ältesten Ratsmitgliedern. Aus
ser ihm  hat das Luzerner Volk selbstverständlich auch 
den bekannten Regenerationspolitiker Dr. Casimir 
Pfyf f er  in  den N ationalrat gewählt, dem er 15 Jahre 
lang als einflussreiches M itglied angehören wird. Der 
waadtländische Advokat und derzeitige Grossratspräsi
dent Jules E ytel aus Vevey  —  ein gebürtiger W ürttem-
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berger —  kom m t ernsthaft als V izepräsident des Na
tionalrates in Frage; wenn er in der W ahl gegenüber 
dem Zürcher Dr. Escher unterliegt, so hat er dies 
hauptsächlich seiner oft leidenschaftlichen Starrköpfig
keit zuzuschreiben. Bewährte Käm pen auf dem P ar
kett der eidgenössischen Politik  sind der aus Rorschach 
gebürtige St.-Galler R atsherr Josef Marzell Hof f  mann; 
die volkstümlichen Solothurner Liberalen Johann Trog 
und Josef Munzinger; der Schaffhauser Regierungsrat 
Georg Böschenstein; der für die politische Laufbahn in 
jeder R ichtung hervorragend ausgebildete und begabte 
liberale B ündner Dr. iur. Andreas Rud. v. Planta (Sa- 
m edan), neben Dr. Kern, Joh. Trog, Peyer im Hof, 
Achilles Bischof, Landam m ann Sutter und andern P ar
lam entariern H auptgründer des «Bund» in  Bern und 
nachmals Förderet; des Telegraphenwesens und der 
Privatbahnen. Eine bedeutende, vielseitig gebildete 
Persönlichkeit ist der basellandschaftliche Politiker 
und Jurist Dr. Rem . E m il Frey (Vater des nachmaligen 
Bundesrates Em il F rey); die «humoristische Würze» 
seiner Reden w ird im Rat wohltuend em pfunden 
werden.

Verschiedene N ationalräte, zum mindesten ihre N a
men, sind dem Publikum  von der Sonderbundszeit her 
vertraut. Nächste M itarbeiter Dufours treffen m it 
ihrem  General im  Ratssaal zu friedlicher Arbeit wie
der zusammen. Da ist zunächst der Generalstabschef 
der eidgenössischen Truppen, Oberst Friedrich Frey- 
Herose, jetzt M itglied der aargauischen Regierung, 
m it 47 Jah ren  eine sehr jugendlich wirkende E r
scheinung. Dann der Zürcher Oberst P. K. Eduard  
Ziegler, der die 4. eidgenössische Division kom m andiert 
und durch sein persönliches Verhalten im Gefecht bei 
Gislikon viel zum guten Gelingen des Kampfes bei
getragen hat. (Oberst Ziegler ist der spätere Schwie
gervater C. F. Meyers; er gehörte viele Jahre der zü r
cherischen Regierung an.) Mit ihm  ist vom Zürcher 
Volk der 37jährige Generalstabsoberst und Regierungs
ra t R udolf B enz  aus Pfungen nach Bern abgeordnet 
worden. E in weiterer D ivisionskommandant aus dem 
Sonderbundskrieg zieht m it Oberst Giacomo Luvin i in
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das eidgenössische Parlam ent ein, ein heissblütiger 
Mann, der sich m it seinen «flam m ensprühenden Im 
provisationen» und Zornausbrüchen nicht eben beliebt 
machen wird. Sein Tessiner Landsm ann N ationalrat 
Carlo Battaglini war Kom m andant der tessinischen 
Reserve. Die Berner Oberländer haben den Komman
danten des aus ihren Reihen rekrutierten  Bataillons 
Nr. 1, Oberst und Regierungsstatthalter Fritz Seiler, 
Interlaken, in  den N ationalrat abgeordnet, die St. Gal- 
ler den W allenstadter Oberst Josef Leonhard Bernold, 
nach eigenem Zeugnis «ein hitziges Temperament».

Eng verbunden m it den K äm pfen der vierziger Jahre 
ist ebenfalls der Luzerner Arzt Jakob Robert Steiger. 
Sein Name war in  aller M und, als er nach dem zweiten 
Freischarenzug von seinen Landsleuten zum Tode ver
u rteilt wurde; jederm ann erinnert sich seiner dram a
tischen Flucht nach Zürich. Nach dem Krieg ist Stei
ger nach Luzern zurückgekehrt und gleich in  den Gros
sen Rat gewählt worden. Es w irkt versöhnlich, dass 
neben den eifrigen Liberalen wie P fyffer und Steiger 
auch ein Mann im  Zuge der N ationalräte m itgeht, der 
auf der Gegenseite m itgekäm pft h a t: P hilipp  Anton  
von Segesser, der hervorragende Rechtsgelehrte und 
nachmalige F ührer der konservativen Opposition in  
der m ehrheitlich freisinnigen Bundesversammlung; er 
war Chef der Operationskanzlei des sonderbündischen 
Generalstabes. E inen noch vor kurzem vom politischen 
und m ilitärischen K am pf Um tobten h a t ebenfalls das 
W allis nach Bern gesandt; es ist Maurice Barman, die 
Seele des Aufstandes von 1844.

Da und dort erscheint in der nationalrätlichen 
M arschkolonne ein führender K opf der schweizeri
schen Industrie und des Handels, ein «Industriekapi
tän». Jener M ann m it dem klugen, energischen Gesicht 
und dem eindrucksvollen A uftreten ist der reiche 
A lfred Escher, derzeit — m it 29 Jahren  —  zürcheri
scher Regierungspräsident. E r wird in  der eidgenössi
schen Volkskammer der Einflussreichsten einer sein. 
Johann Georg Anderegg, im Gegensatz zu der überwie
genden M ehrzahl seiner Amtskollegen ein eher kon
servativer Politiker, der gern eigene Wege einschlägt,
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vertritt die sanktgallische Baum  Wollindustrie in  W att- 
wil (als Einzelgänger erweist er sich beispielsweise in 
der Frage des Bundessitzes: während fü r alle übrigen 
Ratsm itglieder nur einer der bisherigen Vororte als 
Bundesstadt in Frage kommt, stimm t er fü r das aar
gauische Städtchen Zofingen — der Traum  eines Bun- 
desterritorivims nach amerikanischem  M uster). Einen 
bedeutenden liberalen W irtschaftsführer hat Schaffhau
sen in der Person von Joh. Friedr. Peyer im  H of abge
ordnet; m it seinem Namen werden später Unternehm en 
wie die Schweizerische Waggon- und W affenfabrik 
A.G. Neuhausen und die Schweizerische Nordostbahn 
auf engste verbunden sein. (Dieser erste schaffhausi- 
sche N ationalrat, im  Parlam ent «ein Orakel in Zoll- 
und Handelsangelegenheiten», starb 1900 in Zürich im 
Alter von 83 Jahren.) Der Industrielle Hans Jakob  
W ieland aus Thalwil, gewesener Regierungsrat, G rün
der und erster P räsident der Sekundarschule seines 
W ohnortes, ist m it seinen 65 Jahren  das Zweitälteste 
Ratsmitglied. E r nim m t n u r an dieser ersten Session 
der eidgenössischen Räte te il: am letzten Tag des Jah 
res 1848 ereilt ihn  der Tod. Die Appenzeller der äussern 
Rhoden haben den S tickereifabrikanten und Landam 
m ann Johann Jakob Sutter  aus B ühler in  den Na
tionalrat erkoren.

Verschiedene Volksvertreter können ebensosehr als 
V ertreter des ku lturellen  wie des politischen Lebens 
gelten. Von den beiden B ernern Schneider und dem 
H istoriker T illier war bereits die Rede. Der schwyzeri- 
sche Jurist und Regierungsrat Schüler sucht das Schul
wesen seines H eim atkantons zu heben. Sein Kollege aus 
Obwalden, Landam m ann Franz Wirz, leitet den dorti
gen Historischen Verein. Der Zürcher Rechtsanwalt 
Hrch. Hornberger, ein F reund Ludwig Snells, käm pft 
ebenfalls fü r die Reform des Schulwesens und fü r die 
m aterielle und geistige Hebung der un tern  Volksklas
sen. E in warm herziger und tatkräftiger Förderer des 
Schulwesens ist auch der Tessiner Staatsrat Stefano  
Franscini; seine Verdienste um  die Volksschule —  er 
schrieb u. a. zahlreiche H andbücher —  werden ihm  
den Ehrennam en eines Vaters der tessinischen Schule
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eintragen; hoch geschätzt sind ausserdem seine h istori
schen und statistischen Schriften. Joh. Hch. Heim , K ur
arzt von Gais und Landeshauptm ann, hat seinem Dorf 
einen fühlbaren Dienst geleistet durch die Veröffent
lichung der Schrift «Die H eilkräfte der Alpenziegen
m olken und der M olkenkurort Gais». E iner der N a
tionalräte ist gar m it Gedichten «Heim atliche Bilder 
und Lieder» vor die Oeffentlichkeit getreten —  der 
aargauische Obergerichtspräsident Karl R udolf Tauner 
—, ein anderer, Alexandre Felix Almeras aus Genf, 
geniesst einen ansehnlichen Ruf als Kunstmaler. We
niger wird m an ihn als Redner schätzen, der gewandt 
zu jedem  Them a spricht, auch wenn er wenig davon 
versteht.

Es gibt auch Räte — aus der Opposition — , die 
ih ren  Witz vor allem in das Bestreben legen werden, 
den neuen Zuständen, wo’s geht, «eins anzuhängen»; 
besonders bekannt dafür ist der auch dichterisch und 
journalistisch tätige, 1848 erst 28jährige Florian Lusser 
aus Uri.

c) Die Ständeräte
Einem  B erichterstatter des Intelligenzblattes fü r die 

Stadt Bern wollen beim  Vorbeimarsch der Ratsherren 
«manche m it grauen und weissen Greisenhäuptern» 
aufgefallen sein. Wie verhält sich diese Bem erkung zu 
den biographischen Angaben? — Der bernische Zei
tungsschreiber hat sich hier offensichtlich einer k lei
nen Uebertreibung oder Verallgemeinerung schuldig 
gemacht, um  die Feierlichkeit des Augenblicks zu 
unterstreichen. In  Tat und W ahrheit sind viele der 
Bundesväter ausserordentlich jung zu ihrem  hohen 
Amt gelangt, und nur sehr wenige haben im  Jahre 1848 
die Höhe ihres Lebens bereits überschritten. Es mag 
reizen, diese Tatsache am Beispiel der Kam m er zu 
veranschaulichen, die in  späteren Zeiten gelegentlich 
als der eigentliche «senatus» un ter den eidgenössischen 
Behörden erscheinen wird, am Beispiel des Stände
rates.

Der jüngste Standesvertreter ist — m it 28 Jahren! — 
der Schwyzer Kaspar Leonz Krieg, einer der M itbe-
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gründer des «Schweizerischen katholischen Studenten
vereins»; sein glarnerischer Kollege, der spätere B un
desrichter Johann Jakob Blumer, zählt 29 Jahre. Ver
schiedene Ständeräte haben knapp die Dreissig über
schritten, so Fürsprecher Niklaus Niggeler, eine Leuchte 
des bernischen Freisinns, der T hurgauer Jurist Johann 
Karl Kappeier, der den R at verschiedentlich präsidie
ren wird, Johann Konrad Oertli, Arzt in Teufen (Ap
penzell). In  der M itte der Dreissigerj ahre stehen die 
Ständeräte Paul M igy aus P run tru t, bem ischer Ober
richter, Karl Schorno (Schwyz), Joseph B urki (Solo
thurn) und der zugerische Augenarzt Ferdinand Kaiser 
(nachmals Grossvater der D ichterin Isabelle Kaiser). 
Die berühm ten Spitzenm änner des schweizerischen L i
beralismus, die sich in der Ständekam m er zusammen
finden, stehen in  der V ollkraft ih rer Jahre (vierzig und 
darüber), un ter ihnen der Baselbieter Stephan Gutz- 
willer, der aargauische Sem inardirektor Augustin K el
ler, Jonas Furrer aus W interthur, ein Staatsm ann gros
sen Formats, den m an bald m it Stolz an der ersten 
Stelle des Bundesstaates sehen wird, W ilhelm  Näf f ,  
der sanktgallische, aus A ltstätten gebürtige Standesver
treter und zukünftige Bundesrat. Der 54jährige F ührer 
der Genfer Radikalen, James Fazy, zählt bereits zu den 
ältesten M itgliedern des Ständerates. E iner der hervor
ragendsten M itarbeiter bei der Neugestaltung des B un
des, der zürcherische Regierungsrat und Rechtsgelehrte 
Johann Jakob R üttim ann, ist anderseits erst 35 Jahre 
alt und hat noch eine fruchtbare politische, rich ter
liche und wissenschaftliche Tätigkeit vor sich.

Dem Ständerate gehören u. a. noch a n : Johann B ap
tist von Streng, neben Dr. K ern der bekannteste T h u r
gauer Politiker der vierziger Jahre. Johann R udolf 
Brosi, bündnerischer B undeslandam m ann; der N euen
burger Journalist Gonsalve Petitpierre, der bis 1848 
viele Jahre als Stenograph des bernischen Grossen 
Rates geamtet ha t; Regierungsrat Giovanni Curti, ein  
Tessiner Schulm ann im  Geiste P ater G irards und Pesta
lozzis. (E r ist n icht zu verwechseln m it dem berühm 
ten St.-Galler Liberalen Basil Ferdinand Curti, der in  
hervorragender Weise bei der Ausarbeitung der neuen
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Bundesverfassung beteiligt war und in spätem  Jahren 
den eidgenössischen Behörden, zunächst [1851] dem 
Ständerat, dann [1859 bis 1866] dem N ationalrat an- 
gehörte.) E in eifriger und gewandter Parlam entarier 
zieht m it dem waadtländischen Staatsrat G. Fr. Briatte 
in  den Ständerat ein. Schliesslich sind die schönen 
Künste in  der Ständekam m er vertreten durch den vier
zig ährigen Landschaftsm aler Jost M uheim  aus Uri, 
den die Zeitungen jener Tage «Muheim den Künstler» 
nennen.

*

U eberblickt m an den Zug der M änner, denen das 
Schicksal der Neuschweiz fü r die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte an vertraut ist, nochmals in  seiner Gesamt
heit, so ergibt sich der E indruck eines gehobenen 
schweizerischen Mittelmasses. Bereits zeichnen sich 
indessen einige Gestalten von überdurchschnittlicher 
Begabung und A rbeitskraft ab (unter ihnen als Spitzen
m änner der reiche Zürcher Industrielle «König Alfred» 
Escher, dessen Eröffnungs- und Schlussansprachen im 
N ationalrat «Thronreden» heissen werden, und Jakoh 
Stäm pfli, der arme K leinbauernsohn aus dem Seeland, 
der sich ohne Gymnasial- oder andere Vorbildung aus 
eigener K raft in  die vordersten Reihen hindurchge
käm pft h a t). Sie werden bald die Führung der eid
genössischen Politik  übernehm en und ih r den Stempel 
ih rer Persönlichkeit aufprägen. Dieser persönliche Zug 
der schweizerischen Politik  um  die Jahrhundertm itte 
entspricht insofern der verfassungsmässigen Anlage des 
neuen Bundes, als die Bundesverfassung von 1848 das 
Schwergewicht der Entscheidungen in  die Räte verlegt. 
Die Schweiz nach 1848 ist eine repräsentative Demo
kratie. Der Ausbau der Volksrechte bleibt einer spä
tem  Generation Vorbehalten.

*

d) Eröffnungssitzungen und festlicher Ausklang
Doch verfolgen w ir noch kurz das weitere Gesche

hen vom 6. November.
Von den beiden Eröffnungsreden sei die des Alters

präsidenten im N ationalrat festgehalten. Alt Landam -
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m ann Sidler (Zug—Zürich) sagte in  seiner vaterländi
schen Ansprache im  Kasino unter anderem  etwa fol
gendes: «Unser heissgeliebtes Vaterland hat eine 
schwere Prüfung durchgemacht. Es war von aussen 
und von innen bedroht, aber es ging siegreich aus 
Sturm  und Not hervor. Es unterlag n icht n u r nicht, 
sondern es erhob sich, erneuerte und verjüngte sich. 
W ir dürfen heute seine Auferstehung, seinen Ostertag 
feiern. E in grosser Abschnitt unserer Geschichte ist 
abgeschlossen, ein neuer beginnt. Die Neugestaltung

Das alte Casino am Platz des heutigen Parlamentsgebäudes. 
H ier h ie lt der N ationalrat seine ersten Sitzungen ab.

unseres staatlichen Grundgesetzes ist ein äusserst w ich
tiges Ereignis, viel wichtiger als m an auf den ersten 
B lick m eint. Der lockere Staatenbund, der m it einer 
einzigen U nterbrechung jahrhundertelang  gedauert 
hat, liegt h in ter uns, und an seine Stelle ist ein Bundes
staat getreten, der die Völkerschaften der zweiundzwan
zig Kantone zu e i n e m  Volke vereint.

Die Schweiz w ar nach innen und nach  aussen nie in 
einer so günstigen Lage wie heute. Den andern Staaten 
gegenüber befinden w ir uns in voller Unabhängigkeit; 
die Grossmächte haben aufgehört, uns zu überw achen; 
es gibt fü r sie in  den eigenen Ländern genug zu tun.
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Und im Innern  sind wir inniger verbunden als je. Die 
neue Bundesverfassung ist ohne fremde Einmischung 
zustande gekommen und vom Volke in völlig freier 
Abstimmung m it grosser M ehrheit angenommen wor
den. Sie ist ein W erk der Versöhnung; sie ist kein voll
kommenes W erk, aber sie ist die beste Verfassung, die 
un ter den gegebenen Verhältnissen möglich war.

Vereinigen w ir uns nun zu dem festen Entschluss, 
die K raft und W ürde, die F reiheit und W ohlfahrt des 
Vaterlandes nach besten K räften zu fördern! Dann 
dürfen wir hoffen, dass der Gott unserer Väter, der 
Jahrhunderte h indurch  so w underbar über ihm  gewal
tet hat, es auch fernerhin schützen und schirmen wird.»

Nach den Eröffnungssitzungen begann um  vier Uhr 
nachmittags im  Theatersaal das Festbankett, zu dem 
die Stadtbehörden als Gastgeber 214 Personen geladen 
hatten. Die Festfreude schlug hohe Wellen, an T rink 
sprüchen und Reden herrschte kein Mangel. Ueber die 
Menge dessen, was Küche und Keller herzugeben h a t
ten, sei der wohltätige Schleier des Vergessens ge
breitet.

P ünktlich  um  sieben U hr begann die sorgfältig vor
bereitete Beleuchtung der Stadt. Die feiernde Gemeinde 
im Kasino unterbrach  das Bankett, um  die in  ein  Meer 
von Licht getauchte Stadt zu besichtigen. «So ist Bern 
wohl noch nie erleuchtet worden», berichtet ein T eil
nehm er. «Jedes Haus, auch das ärmste, hatte  wenig
stens seine Kerzen vor dem Fenster, wenn n ich t L äm p
chen und Transparents . . .  Ueberaus herrlich  aber wa
ren das Casino, der äussere Stand, der E rlacherhof, die 
K athedrale m it ihrem  m ächtigen eidgenössischen L ich
terkreuz und der Christoffel zu erschauen. Bis tief in  
die Nacht wogte das Volk in  den Strassen, voll Bewun
derung und Freude.»

3. D ie erste Session der Bundesversam m lung
a) Allgemeine Form - und Sachfragen

Nach den festlichen Eröffnungssitzungen des M on
tags begann Dienstag, den 7. November 1848, die eigent
liche Arbeit der beiden Räte. D er N ationalrat verlegte
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seine Sitzungen bald ins Berner Rathaus, da der K a
sinosaal n icht allen Anforderungen genügte; verschie
dene Ratsm itglieder rügten das Fehlen der Gasbeleuch
tung und einer zweckdienlichen Bestuhlung.

M it 50 von 92 Stimmen wählte der N ationalrat im 
vierten Wahlgang den B erner Ochsenbein zum Präsi
denten, A lfred Escher zum Vizepräsidenten. Im  Stände
ra t übernahm  Jonas Furrer den Vorsitz; der waadt
ländische Staatsrat G. Fr. Briatte  wurde Vizepräsident.

Das Berner Rathaus in seiner heutigen Gestalt. — Der National
rat verlegte seine Sitzungen bald nach Beginn der ersten Session 

vom Kasino in  den altehrw ürdigen Berner Grossratssaal.

Beide Räte befassten sich in  den ersten Sitzungen 
m it den vielgestaltigen Fragen der Geschäftsführung 
und  hatten  ausserdem die W ahlakten zu prüfen. Bei 
der Beglaubigung der W ahlen —  ein Geschäft, das 
durch eine Kommission u n ter der Leitung Alfred 
Eschers vorbereitet wurde — zeigte der N ationalrat 
eine lobenswerte Entschlossenheit, die Rechte des neuen 
Bundes gegenüber den ehemaligen Sonderbundskan
tonen zu wahren. Der Gegenstand zeigt, dass es sich um. 
eine grundsätzliche Frage handelte, die n icht von
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Rachsucht gegenüber den Gegnern von gestern beein
flusst w ar: Die Landsgemeinden von Uri, Ob- und N id
walden hatten  an die W ahlen ihrer V ertreter in  die 
eidgenössischen Räte Vorbehalte und Verwahrungen 
geknüpft und erklärt, sie hätten  diese W aiden nur 
un ter dem Druck der Umstände vorgenommen und be
hielten sich ihre politischen und konfessionellen 
Rechte abermals und feierlichst vor. Alfred Escher als 
B erichterstatter der Kommission führte dazu aus, dass 
ein solcher Vorbehalt verfassungswidrig sei und einer 
N ichtanerkennung der Bundesverfassung gleichkomme. 
Mit grosser M ehrheit erklärte der N ationalrat die N a
tionalratswahlen der drei innerschweizerischen Stände 
als ungültig; der Ständerat nahm  die gleiche Haltung 
ein gegenüber den Ständeratswahlen dieser Kantone. 
Die Verwahrungen wurden den betreffenden Regie
rungen zurückgeschickt m it der Aufforderung, vorbe
haltlose W ahlen anzuordnen. Glücklicherweise kam  
m an in  den drei Kantonen dieser Aufforderung nach, 
so dass das unerquickliche Geschäft bald seine Lösung 
fand.

Der Ständerat hatte  eine weitere grundsätzliche 
Frage abzuklären: Sind die Ständeratsm andate an den 
einm al gewählten Träger gebunden oder dürfen für 
die Standesvertreter, gleich wie bei der Tagsatzung, 
Ersatzm änner bestim m t und von Fall zu Fall an die 
Ratssitzungen abgeordnet werden? Noch einm al rangen 
alte und neue Auffassung m iteinander. Der Ständerat 
entschloss sich für die neue Lösung; m it den Instruk
tionen sollte auch der alte Vertretungsmodus der V er
gangenheit angehören. Dass die Ständekam m er auch 
sonst n ich t zum Hemm schuh einer fortschrittlichen 
Entwicklung werden wollte, beweist folgendes V er
handlungsbildchen: In  seiner vierten Sitzung machte 
N äff (St. Gallen) darauf aufmerksam, dass der N a
tionalrat in seinen Schreiben an den Ständerat noch 
die alten T itu la turen  «Exzellenz, Hochwohlgebome» 
usw. brauche. Auf den Vorschlag von Präsident F urrer 
beschloss der Ständerat, seinerseits m it dem guten B ei
spiel voranzugehen und nu r die Anrede «H err P räsi
dent, meine Herren» zu verwenden.
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W ir treten  hier n icht näher auf zwei Problem e ein, 
die die Bundesversammlung gleich von Anfang an be
schäftigten. Das eine hatte sie als wenig erfreuliche 
Erbschaft von der abgetretenen Tagsatzung übernom 
m en: es betraf die Flüchtlingshändel und, in engem 
Zusammenhang damit, die W ahrung der eidgenössi
schen N eutralität. Das «tolle Jahr» 1848 spülte eine 
Menge Flüchtlinge an das Gestade des friedlichen E i
landes m itten im brodelnden E uropa; im  November 
und Dezember bereiteten vor allem die nach dem Tes
sin geflüchteten italienischen Freiheitskäm pfer und 
radikalen Draufgänger m anche Sorge. Viele Sitzun
gen der ersten Bundessession waren der Tessiner Frage 
gewidmet, und verschiedene Ratsherren, so Escher, 
M unzinger und B riatte, wurden als eidgenössische 
Kommissäre in den aufgewühlten Kanton südlich des 
Gotthards abgeordnet. Im  weitern bot die durch die 
neue Verfassung vorgesehene hundesrechtliche V erein
heitlichung des Post- und Münzwesens, der Masse, Ge
wichte und des Zolls allerhand Verhandlungsstoff. 
Auf N eujahr 1849 übernahm  die Eidgenossenschaft be
reits den Postbetrieb auf dem ganzen Gebiet der 
Schweiz. Die Kantone und die Fam ilie Thurn-Taxis 
(fü r Schaffhausen) mussten fü r die A btretung ih rer 
Regale angemessen entschädigt werden.

Schlugen die Tessiner Angelegenheit und die kn iff
ligen Sachfragen verkehrspolitischer und finanzieller 
A rt ausserhalb des Ratssaales keine allzu hohen W el
len, so interessierte m an sich in  der breiten Oeffent- 
lichkeit um  so brennender um  andere Entscheidungen. 
W er wird in den Bundesrat gelangen? W elche Stadt 
erhält den Bundessitz? Solche Fragen konnten keinen 
Bürger ka lt lassen.

*

b) Die W ahl des Bundesrates und des Bundesgerichts
U nter dem Vorsitz Ochsenbeins tra t am 16. Novem

ber die vereinigte Bundesversammlung zusammen, um  
die eidgenössische Exekutive  zu bestellen. Einige Tage 
zuvor hatten  sich beide Räte auf folgende Besoldungs
ansätze geeinigt: M itglieder des Bundesrates 5000, Bun-
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despräsident 6000, Bundeskanzler 4000 Franken, letz
terer dazu freie W ohnung. Diese G ehälter waren be
scheiden bemessen und m ochten in der Folge m anchen 
fähigen Kopf davon abhalten, das Amt eines Bundes
rates zu übernehm en. Mit Recht hatte der B erner Fue- 
ter im N ationalrat erklärt, es sei falsch, an den Besol
dungen der Bundesräte zu sparen; besser lasse sich 
sparen durch E inschränkung der Debatten, koste doch 
nach seinen Berechnungen eine «nationalrätliche» M i
nute das Schweizervolk 24 Batzen. (Das Taggeld für 
die N ationalräte belief sich nach einem Beschluss der 
Tagsatzung vom 14. Septem ber auf 8 Franken; dazu 
kam  ein «Postgeld», d. h. eine Reiseentschädigung.)

Mit dem starken M ehr von 85 Stimmen hei 132 aus
geteilten Stimmzetteln wurde im ersten W ahlgang der 
Präsident des Ständerates, der treffliche Zürcher B ür
germeister von «m arm orfester Form», Dr. Jonas Furrer, 
in  den Bundesrat gewählt. Der nächste W ahlgang e r
hob den N ationalratspräsidenten Ochsenbein m it 92 
Stimmen in die oberste Landesbehörde (der zweite 
bem ische K andidat, Neuhaus, blieb stark im  H in ter
treffen). W eiter wurden gewählt H enry Druey (der 
keinem  der eidgenössischen Räte angehörte), Josef 
Munzinger, Stefano Franscini, Frey-Herose, zuletzt 
Näf f .  Anschliessend erkor die Bundesversammlung 
Jonas Furrer zum  ersten Bundespräsidenten, Druey 
zum  Vizepräsidenten  des Bundesrates. Der bisherige 
eidgenössische Kanzler Ulrich Schiess, ein Appenzeller, 
wurde im bestritten zum Bundeskanzler gewählt.

Die meisten der neugewählten Bundesräte erbaten 
sich Bedenkzeit. Bis zum  20. November erklärten  vier 
M itglieder, Furrer, Ochsenbein, Frey und N äff die An
nahm e der W ahl, so dass der Bundesrat an diesem 
Tage seine Arbeit aufnehm en konnte. E r h ie lt seine 
Sitzungen «täglich von 12 bis 3 Uhr» im Erlacherhof 
ab. —  Die Befürchtung, die oberste Landesregierung 
werde den C harakter eines Zentralausschusses der Ra
dikalen Partei annehmen, erwies sich bald als unbe
gründet. U nter Furrers gediegener Leitung befleissigte 
sich der Bundesrat einer Mässigung, die sich besonders 
in den Flüchtlingsangelegenheiten der Jahre 1848 und
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1849 vorteilhaft auswirkte. Sogar Druey, sonst Furrers 
W iderpart, bändigte seinen feuerköpfischen Radikalis
mus; er musste erkennen, dass in der Demokratie die 
F reiheit des Handelns nach oben abnimmt. Neben den 
m enschlichen und staatsmännischen Eigenschaften sei
ner M itglieder m achte sich im Bundesrat der Umstand 
günstig bem erkbar, dass die eidgenössischen M inder
heiten angemessen vertreten waren. Zusammenfassend 
sei Schneiders U rteil im  6. Band der Dierauerschen 
Schweizergeschichte wiedergegeben : «Bescheidener

Der Erlacherhof (B ildm itte) und das Frisching-von Wattenwyl- 
haus (links) an der Südseite der Junkerngasse, von der P latt
form  aus gesehen. — Das fürstlich anm utende Erlachsche Palais 
aus der Mitte des 18. Jahrhunderts war die erste Arbeitsstätte für 

den Bundesrat und die Bundesverwaltung.

H erkunft und schlichten Wesens, von warm er V ater
landsliebe getragen, von unerm üdlicher Schaffenslust 
erfü llt und von klugem W irklichkeitssinn gele ite t,. . .  
entsprachen die M itglieder der ersten Bundesregierung 
in  hohem  Masse dem Wesen und den W ünschen ihres 
Volkes und den Bedürfnissen der Z e it.. . .  Und indem 
sie durch ih r Vorbild in der Bundesregierung eine T ra
dition der Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit, der
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Mässigung und eines vorbehaltlos eidgenössischen Sin
nes pflanzten, w irkten sie segensvoll über ih re Zeit 
hinaus.»

Die W ahl von F urre r und Ochsenbein in  den B un
desrat m achte Ersatzwahlen fü r die Präsidentenstühle 
der beiden Kam m ern notwendig. Der N ationalrat be
stimm te Dr. Steiger (Luzern), der Ständerat den bis
herigen Vizepräsidenten B riatte (W aadt) zum  Vor
sitzenden.

Am 17. November erfolgten die W ahlen in  das 11 
M itglieder zählende Bundesgericht. Dieses war damals 
noch n ich t eine ständige B ehörde; im Unterschied zu 
der Regelung von 1874 vertrug sich die Zugehörigkeit 
zum Bundesgericht auch noch m it der Ausübung eines 
National- oder Ständeratsm andates, so dass die neu
gewählten Bundesrichter in der gesetzgebenden Be
hörde verbleiben konnten. Gewählt w urden: Kern, Ca
sim ir Pf yf f er  (diese beiden später als P räsident und 
Vizepräsident), Riittim ann  (Z ürich), M igy (Bern), 
Brosi (G raubünden), Zen R u ffin en  (W allis), Favre 
(N euenburg), Blum er  (G larus), Folly  (Freiburg), 
Jauch  (U ri), Brenner (Basel). Einzig Dr. Karl Bren
ner, M itbegründer und Redaktor der Nationalzeitung 
— der Onkel des nachm aligen Bundesrates Ernst B ren
n er —  gehörte n icht der Bundesversammlung an.

c) Die Bestim m ung des Bundessitzes
Zwei am 14. November eingebrachte M otionen er- 

öffneten die V erhandlungen über die Bundessitzfrage. 
Der Aargauer Jäger verlangte, dass der zur Bundesstadt 
bestim mte O rt die nötigen Räume fü r die Bundesver
sammlung, den Bundesrat, die Bundeskanzlei und  die 
W ohnung des Kanzlers unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen habe, ferner, dass die Bezeichnung des Bundes
sitzes als W ahl zu behandeln, folglich durch die ver
einigte Bundesversammlung vorzunehm en sei. Die 
zweite, von Labhardt (Thurgau) eingereichte M otion 
regte die Einsetzung einer Kommission an, die mög
lichst rasch ein Bundesgesetz über den zukünftigen Sitz 
der Bundesbehörden und die m it dessen U ebem ahm e 
verbundenen Leistungen ausarbeiten sollte. Beide Mo-
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tionen wurden an eine Kommission von sieben M itglie
dern gewiesen. Wie wichtig m an bereits die P rälim ina
rien der Entscheidung über den Bundessitz nahm , geht 
daraus hervor, dass die Bestimmung der sieben Kom 
missionsmitglieder n ich t weniger als vier Wahlgänge 
nötig machte.

Am 23. November erstattete die Kommission ihren 
Bericht. Ueber die Leistungen der zukünftigen Bundes
stadt herrschte K larheit; zu reden gab lediglich der 
Wahlmodus. Die M ehrheit der Kommission schlug im 
Sinne der Motion Jäger vor, die W ahl des Bundessitzes 
sei durch die vereinigte Bundesversammlung vorzu
nehmen. Eine M inderheit erk lärte dies als unverein
bar m it dem A rtikel 108 der Bundesverfassung, der 
vorschreibt: «Alles, was sich auf den Sitz der Bundes
behörden bezieht, ist Gegenstand der Bundesgesetz
gebung.» Ih re  Auffassung siegte. So kam  am 25. N o
vember der Bundesbeschluss über das V erfahren bei 
der W ahl des Bundessitzes zustande. E r legte dem zu 
wählenden Bundesort die bereits erw ähnten Lasten auf 
— Räum lichkeiten für die Bundesbehörden, die B un
desverwaltung, das eidgenössische Archiv, die eidgenös
sische M ünzstätte — und bestimmte im weitern, dass 
die Bezeichnung des Bundessitzes (und des Versamm
lungsortes des Bundesgerichts) von den beiden Räten 
gesondert in  offener Abstimmung vorzunehmen sei. Die 
zuständigen Behörden des gewählten Ortes wurden 
schliesslich verpflichtet, binnen M onatsfrist die E rk lä
rung abzugeben, ob sie die durch das Gesetz auferleg
ten V erbindlichkeiten zu übernehm en gewillt seien.

Die Entscheidung fiel am 28. November, vormittags 
im  N ationalrat, nachm ittags im Ständerat. Im  N a
tionalrat kam  es zunächst zu einer längern Einleitungs
debatte, in deren Verlauf ein  M itglied der Schweiz so
gar «wieder den alten Vorortwechsel auf schwatzen 
wollte». Schliesslich folgte der R at dem Genfer Abge
ordneten Almeras, der vorschlug, «dass jeder den N a
m en einer Stadt nenne; komme in den zwei ersten 
W ahlgängen keine M ehrheit heraus, so werden die N a
men der Orte, welche die wenigsten Stimmen haben,
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weggelassen.» An der Abstimmung beteiligten sich 100 
M itglieder; die Bundesräte stim m ten nicht. Der N a
m ensaufruf ergab die M ehrheit von 58 Stimmen für 
Bern als Bundesstadt, was in  der Versammlung und auf 
der T ribüne einen Beifallssturm  auslöste. Auf Zürich 
fielen 35 Stimmen, auf Luzern 6, auf Zofingen 1. Für 
Bern stimm ten vor allem die Berner selbst —  B uch
drucker Weingarts ein  gewesener Lehrer, und der 
Trachselwalder Regierungsstatthalter K arrer waren am 
gleichen Morgen erst im  Rate erschienen und  vereidigt 
worden — ; dazu die Westschweizer, eine Anzahl Zen
tralschweizer und Tessiner, vereinzelte Ostschweizer; 
fü r Zürich  säm tliche Zürcher, fast alle Ostschweizer 
und verschiedene N ationalräte aus der Urschweiz. Lu
zern, das w ährend der Helvetik eine Zeitlang Sitz der 
Landeshehörden gewesen war, fiel deutlich ins H in ter
treffen, weil es durch die Ereignisse von 1847 zu stark 
belastet erschien.

Der Ständerat ging gleich vor wie der Nationalrat. 
«Auf den N am ensaufruf ergaben sich bei einer d icht
gedrängten, vom Sauser beseelten höchst unruhigen 
Zuhörerschaft» auf den Tribünen fü r B ern 21, fü r Zü
rich 13, fü r Luzern 3 Stimmen. 37 Ratsm itglieder wa
ren anwesend.

Am Abend schwamm B ern wiederum in  einem 
Lichter- und Freudenmeer. In  Zürich dagegen em p
fand m an den W ahlausgang schmerzlich. Ueber die 
Gründe, die zum Siege der Aarestadt geführt hatten, 
äusserte sich Alfred Escher in  der Dezembersession des 
Zürcher Grossen Rates: «Den Ausschlag für Bern gab 
seine geographische Lage, die w eitverbreitete Ansicht, 
dass Bern das passende Bindeglied zwischen der deut
schen und französischen Schweiz sei, Berns M acht —- 
es hiess bei vielen, der grösste Canton muss Bundessitz 
sein oder der kleinste! —, und  endlich und n icht am 
wenigsten . . .  der Umstand, dass im  Jahre 1848 gerade 
Bern Vorort war und die Bundessitzfrage infolgedes
sen in B ern entschieden werden musste.» Escher bat 
seine Zürcher Ratskollegen, das Ergebnis würdig auf
zunehmen. «Lassen w ir unsern Schmerz n ich t in  eine 
ärm liche Eifersüchtelei gegen Bern, lassen w ir ihn

52



noch weniger in  eine kleinliche Gereiztheit oder gar 
in ein feindseliges Verhalten gegen die Eidgenossen
schaft ausarten; gerade dadurch würden wir ja  bewei
sen, dass w ir des Bundessitzes n icht würdig gewesen 
wären.»

Die Neue Zürcher Zeitung beendete den langen und 
teilweise recht hitzigen Federkrieg um  die Bundessitz
frage am 1. Dezember m it einem Artikel «Zürich und 
die Bundesstadt», in dem sie sich und ihre Leser m it 
den W orten über die Enttäuschung hinwegtröstete: 
«Zürich bleibt, was es ist: eine europäische Stadt durch 
Wissenschaft und Handel, es b leib t für die Eidgenos
senschaft der Sitz der wissenschaftlichen Bildung, der 
schönen Künste und H um anität, es bleibt fü r alle K an
tone der M ittelpunkt . . .  des durch eine veredelte 
Volksbildung bedingten politischen Fortschritts . . .  
Zürich übernim m t insbesondere fortan fü r die Eidge
nossenschaft in noch erhöhterem  Masse als bisher den 
Beruf eines W ächters des Bundes und der Bundesinter
essen und, wenn es sein muss, einer verfassungsmässig 
eidgenössischen Opposition gegen Bern —  ohne die 
Schwäche gereizter Em pfindlichkeit, aber auch ohne 
die Schwäche eines Besiegten und im Interesse der ge
samten Schweiz.. .  Der gleiche Geist (wie bisher) wird 
auch seine Geschichte leiten, und die Lorbeeren, die es 
sich errungen hat, werden unverwelkt grünen, wenn 
auch die Boten der Eidgenossenschaft sich n ich t m ehr 
in  seinen M auern versammeln.»

Schon 1848 wurde übrigens im Kreise der M iteidge
nossen der Gedanke laut, der Bundessitz werde B ern 
n icht eitel Glück und Freude eintragen, könne doch 
leicht ein M isstrauen entstehen gegen den Ort, in  dessen 
Gebiet sich die Bundesverwaltung b e fin d e .. .  Nun, 
vorerst war ein eidgenössisches Malaise, verursacht 
durch «Bern», d. h. die Bundesbürokratie, n icht zu be
fürchten. Gemessen an den Zahlen von 1947 —  der 
Bund beschäftigt heute ein Heer von 90 000 Personen 
—, m uten die Anfänge der eidgenössischen Verwaltung 
m ehr als bescheiden an. Klingt es n icht wie ein M är
chen aus u ra lte r Zeit, dass der «Kassier» der Eidgenos
senschaft die Bundeskasse jeweils über die M ittagszeit
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im  B ett des Erlacherhofabwartes verstaute? dass das 
Bauprogram m  für das Bundesrathaus einen Raum be
darf von je  zwei Zim mern für das Politische und das 
Departem ent des Innern  und einen solchen von zehn 
Zim mern fü r das M ilitärdepartem ent vorsah? W ahr
lich, keiner der 732 Berner, die an der Einwohnerge
meindeversammlung vom 16. Dezember 1848 in langer, 
erregter Debatte das F ür und W ider der Uebernahme 
des Bundessitzes erörterten, konnte ahnen, welche tief
greifenden Veränderungen seiner guten Stadt bevor-

Das 1852—1857 von Fr. Studer erbaute Bundesrathaus (heute 
Bundeshaus-W est); rechts das alte Kasino und die «Insel», links 

der 1859 eröffnete Bem erhof.

standen. Von den 419 Zustimmenden wäre wohl m an
cher stutzig geworden, wenn er die bauliche, bevöl
kerungspolitische und geistige N euorientierung, die der 
Bundessitz m it sich brachte, hätte  voraussehen können.

Gewiss bürdete die neue Stellung der Stadt Bern 
n ich t n u r Lasten auf, sondern trug ih r beträchtliche 
w irtschaftliche Vorteile, vermehrtes Ansehen und grös
sere W irkungsm öglichkeiten ein. «Hätte Bern den Po
sten ausgeschlagen und einer andern Stadt überlassen», 
m eint Hans Blösch, «es stände heute in einer Linie m it 
F reiburg und Solothurn.» Anderseits gab die Stadt m it 
der Uebernahm e des Bundessitzes ih r Eigenleben auf.
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Fortan  war sie eingeschaltet in  das Räderwerk des 
grösseren Organismus, dessen Rhythm us auf sie Über
griff. Der ständig wachsende Zustrom der Bundes
beamten verwässerte C harakter und Sprache der stadt- 
bernischen Bevölkerung; Bern und die Berner büssten 
wohl auch an geistiger Spannkraft ein, und m ehr als 
anderswo geriet die Jugend der Bundesstadt in  Gefahr, 
ihre Ausbildung vorzugsweise zu betrachten als «Vor
bereitung zum E infahren in den sicheren, windstillen 
Hafen, den die heutigen ausgedehnten Bundeskasemen 
so lockend vor Augen stellen». Jedenfalls erlebte keine 
andere Schweizer Stadt den Einschnitt von 1848 so 
stark und bestimmend wie Bern. M it der W ürde war 
auch hier die Bürde verschwistert, und in alle Zukunft 
wird die ehrenvolle Aufgabe, M ittelpunkt des geeinig
ten Vaterlandes zu sein, m ehr als blosse Gabe bedeuten.

III. Weiterentwicklung des Bundesstaates bis. 
zur Gegenwart

Es gehörte zu den ersten Aufgaben des neuen B un
desstaates, die w irtschaftliche Vereinheitlichung durch
zuführen, die von der Verfassung vorgesehen war. 
D urch das Bundesgesetz von 1849 ging das Postwesen 
an den Bund über; die 18 bisherigen Verwaltungen, 
die eine vernünftige Taxgestaltung verunmöglicht h a t
ten, verschwanden. 1851 übernahm  der B und auch das 
Telegraphenwesen. Dann ging er dem Münzchaos zu 
Leibe. Nach langen parlam entarischen und Presse
käm pfen siegte das französische Frankensystem  über 
die süddeutsche Guldenwährung, fü r welche die Ost
schweizer eintraten. Das Gesetz, das im Gebiete von 
Mass und Gewicht Ordnung schuf, h ielt anfänglich an 
den überlieferten Bezeichnungen Fuss und  P fund  fest; 
erst 1875 tra t das reine Dezimalsystem in K raft. —  
Dem neuen Bund verschaffte das Gesetz vom 30. Juni 
1849 über das Zollwesen eine wichtige, die E rw artun
gen übertreffende Einnahm enquelle. Von den bisheri
gen rund fünfhundert schweizerischen Binnenzöllen 
hielten  sich am längsten —  bis um  1870 — einzelne 
Weg- und Brückengelder.
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Kurz nach der E inführung der Achtundvierzigerver
fassung stellte der beginnende Siegeslauf der Technik 
den Bund vor im m er neue Aufgaben. Die notwendigen 
Anpassungen wurden anfänglich von Fall zu Fall vor
genommen; nach zwei Jahrzehnten m achte sich jedoch 
das Bedürfnis geltend, die Bundesverfassung den ver
änderten Verhältnissen durch eine Gesamtrevision an
zupassen. Wie 1848 ging ein Umschwung in  den Kan
tonen voraus.

Von den Industriezentren aus drang der Ruf des ar
beitenden Volkes nach verm ehrter M itsprache an den 
Staatsgeschäften. Die dem okratische Bewegung wandte 
sich gegen den übermässigen Einfluss der W irtschafts
führer und Geldaristokraten —  der «Bundesbarone» — 
auf Verwaltung und Gesetzgebung. Ih re  Forderungen 
wurden in  verschiedenen kantonalen Verfassungen, so 
Basellands, Zürichs und Berns, zwischen 1860 und 1870 
verw irklicht. Referendum  und Initiative, W ahl der 
ausführenden Behörde durch das Volk: solche Neue
rungen bedeuteten den Uebergang von der Parlam ents
herrschaft (der repräsentativen Demokratie) zur un 
m ittelbaren Volksherrschaft.

Auf eidgenössischem Boden erhielten die Revisions
bestrebungen einen kräftigen Auftrieb durch den 
Deutsch-französischen Krieg von 1870/71, der die Not
wendigkeit einer straffen Zusammenfassung der m ili
tärischen K räfte deutlich m achte. Der Verfassungsent
w urf vom 5. März 1872 erhob denn auch das gesamte 
M ilitärwesen zur Bundessache. Ferner sah er das fakul
tative Gesetzesreferendum sowie die V ereinheitlichung 
des Zivil- und Strafrechtes vor. Gegen diese stark zen
tralistische Vorlage erhoben sich die föderalistischen 
Bedenken. Im  Mai 1872 wurde sie m it schwachem M ehr 
verworfen. In  der W aadt stimmten 51 465 Bürger gegen 
und n u r 3318 fü r die revidierte Bundesverfassung.

Zwei Jahre später führten  die Anstrengungen der 
Revisionsfreunde doch zu einem glücklichen Ziel. Am 
19. A pril 1874 nahm  das Schweizervolk m it 340 199 
gegen 198 013 Einzel- und 14V2 gegen 71/ j  Standesstim
m en einen neuen Verfassungsentwurf an. Die N euerun
gen lassen sich etwa wie folgt um schreiben: E inheit.
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liehe Bewaffnung und Ausbildung aller T ruppen; Ver
einheitlichung des Obligationen-, Betreibungs- und 
Konkursrechtes; Verstaatlichung des Zivilstandswesens 
und des Eherechts; ständiges Bundesgericht; Gesetz
gebungsrecht des Bundes für Jagd und Fischerei, für 
den Bau und Betrieb von Eisenbahnen, für das soziale 
Gebiet; Erweiterung der Volksrechte durch das fakul
tative Gesetzesreferendum.

Mit dieser Lösung sahen die Freunde des Zentralis
mus oder, wie m an damals sagte, des Staatssozialismus, 
nur einen Teil ihres Programms erfüllt. Ih rem  K am pf
ruf «Ein Recht, eine Armee» hatten  die Föderalisten 
die wirksame Form el «Ne centralisons pas, unifions!» 
entgegengesetzt. So war die revidierte Bundesverfas
sung, gleich wie das W erk von 1848, ein Ergebnis des 
Ausgleichs; auch sie leitete eine Periode ruhigen inne
ren Aufhaus ein.

*

Das eidgenössische Verfassungsleben ging indes auf 
dem eingeschlagenen Weg weiter. Seit 1874 musste die 
Bundesgewalt weiter verstärkt w erden; der Aufschwung 
von Industrie, V erkehr und Handel, die Neuerungen 
auf w irtschaftlichem  und m ilitärischem  Gebiet, die 
Bedürfnisse einer gesunden Sozialpolitik wiesen dem 
Gemeinwesen Stetsfort neue Aufgaben zu, die n u r auf 
eidgenössischem Boden befriedigend gelöst werden 
konnten. Der Bund erh ie lt fü r gewisse Gebiete eine 
Monopolstellung: Alkoholmonopol (1886), B anknoten
monopol, dazu Gründung der N ationalbank (1891), 
Pulverm onopol (1938); e r übernahm  kurz vor der Jah r
hundertwende den grössten Teil des schweizerischen 
Eisenbahnnetzes und gliederte den SBB 1913 die Gott- 
hardbahn  an. D urch die E inführung des schweizeri
schen Zivilgesetzbuches (1912) und des schweizerischen 
Strafgesetzbuches (1938, in K raft 1942) wurde die 
schweizerische Rechtseinheit hergesteRt (wodurch sich 
das 1872 durchgefallene Postulat in  die W irklichkeit 
um setzte). Soziale M assnahmen —  Kranken- und Un
fallversicherung (1913), Spielbanken und Lotterien 
(1921, 1929) —  brachten ebenfalls eine Stärkung der
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Das heutige Stadtgebiet, (überbaute Fläche, ohne Bümpliz, W aldungen usw.) m it den wichtigsten Bundessehänrl
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Bundesgewalt. Die seit 1926 in  der Bundesverfassung 
vorgesehene und durch den Volksbeschluss vom 6. Juli 
1947 W irklichkeit gewordene Alters- und Hinterlas- 
senenversicherung w ird die eidgenössische Sozialgesetz
gebung krönend beschliessen.

In  der jüngsten Vergangenheit haben die kriegs
w irtschaftlichen und die dringlichen Bundesbeschlüsse 
den zentralistischen Zug weiter verstärkt. Trotzdem, 
ja  wohl gerade deswegen, sind dem Schweizervolk 
anderseits die hohen Werte des eidgenössischen Föde
ralismus wieder deutlicher bewusst geworden; schätzt 
m an doch im mer das am meisten, was m an befürchtet 
verlieren zu müssen. Gemeinden und Kantone wachen 
eifrig über ihrem  Eigenleben und erbringen im mer 
wieder den Nachweis, dass sie im kulturellen und po
litischen Leben der Schweiz eine w ahrhaft unersetz
liche Stelle einnehmen.

IV. Zusammen fassende und methodische 
Hinweise zur Bildbetrachtung

Das Bild «Bundesversammlung 1848» des St. Galler 
Künstlers W erner Weiskönig fesselt den B etrachter 
auf den ersten Blick. Seine bunte Bewegtheit, das frohe 
Farbenspiel der Flaggen, W impel und Kostüme wei
sen ohne weiteres auf einen vaterländischen Höhe
punk t h in ; die geschickte Raum verteilung und G rup
pierung lässt keine Zweifel darüber aufkommen, wo 
das Schwergewicht der H andlung zu suchen is t : es liegt 
bei den zwei «ratsherrlichen» M arschkolonnen, von 
denen die eine eben einschwenkt in  ein Gebäude von 
auffallendem  Ebenmass, w ährend die andere eilig 
einem  ähnlichen Ziel zustrebt. Die eidgenössischen ge
setzgebenden Räte begeben sich zu ih rer allerersten 
Sitzung.

Das eigentliche Wesen, die Tragweite des Vor
gangs kann  indes nu r dem bewusst werden, der ein 
Mindestmass von schweizergeschichtlichem Wissen m it
bringt. Eine fruchtbare B ildbetrachtung setzt insbeson
dere die Kenntnis der verfassungsgeschichtlichen E n t
wicklung von 1798 bis 1848 voraus.
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In  Kürze ih re Stationen:
1. A lte Eidgenossenschaft der dreizehn Orte m it Zuge

wandten und U ntertanen bis 1798: Kein eigentlicher 
Staat; «ein Bündel souveräner Orte». Keine Ver
fassung. Schwaches Zentralorgan ohne Befehlsge
w alt: Tagsatzung. Erste Ansätze zu einem Bundes-

' recht: Pfaffenbrief (1370); Sem pacherbrief (1393); 
Stanserverkommnis (das im übrigen den föderalisti
schen G rundcharakter des Bundes bekräftigt, 1481); 
Defensional von Wil (1647).

2. H elvetik  1798— 1803: Schablonenmässiger Einheits
staat nach französischem Muster, «république une et 
in (di) visible». Extrem er Zentralismus, der dem 
schweizerischen Herkom m en ins Gesicht schlägt.

3. Mediation  (Verm ittlungsstaat) 1803-—1813: Staaten
bund m it schwachen bundesstaatlichen Ansätzen 
(neben der Tagsatzung ein Landam m ann der 
Schweiz und eine eidgenössische Kanzlei; 6 Vor
orte). Die Schweiz der 19 Kantone (13 alte und 
6 neue: St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, 
Tessin, W aadt) im Schlepptau Napoleons.

4. Restauration  1815— 1848: Loser S taatenbund; 22 
Kantone, 19 bisherige und 3 neue: Wallis, Neuen
burg, Genf. Tagsatzung; drei V ororte: Zürich, Bern, 
Luzern. D er «Bundesvertrag» untersagt n u r «dem 
allgemeinen Bund oder den Rechten anderer K an
tone nachteilige Verbindungen». G arantierung der 
Klöster. Kein Revisionsartikel.
Liberale Umwälzungen in  verschiedenen Kantonen 
(Regeneration) und die Forderungen des rascher 
pulsierenden w irtschaftlichen Lebens drängen nach 
einem  strafferen Zusammenschluss. Der Sonder
bundskrieg im Herbst 1847 öffnet den Weg zur 
Bundesrevision.

5. Bundesstaat von 1848: Ausgleich zwischen föderali
stischen und zentralistischen Tendenzen, zwischen 
dem Erbe der Vergangenheit und den Forderungen 
der m odernen Zeit. Sichtbarster Ausdruck: Zwei
kammersystem der neuen gesetzgebenden eidgenös
sischen Behörde.
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22 (25) selbständige Staatswesen, deren Souveräni
tät durch den Oberstaat (Bund) beschränkt ist. 
Aussenpolitik, Militärwesen (teilweise), Post, Zölle, 
Masse, Münzen, Gewicht werden Bundessache. Stän
diger Bundessitz m it Bundesregierung an Stelle des 
bisherigen Vorortsystems.

*

Schematische Darstellungen können dem Schüler das 
Verständnis für die verschiedenen Verfassungsformen 
(insbesondere für den Grad des Zusammenschlusses der 
Kantone) erleichtern. E in Beispiel:
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Zentralismus

M it Vorteil w ird m an dem Schüler die verschiedenen 
Staatstypen auch als «Häuser» vor die Augen stellen. 
Das morsche Gebäude der alten Eidgenossenschaft 
stürzt im  Revolutionssturm zusammen, der 1798 von 
Westen her anbraust. Das Schweizerhaus der Helvetik 
w irkt m it seiner einzigen Stube höchst ungem ütlich; 
zudem regiert darin, wie auch im nächsten — M edia
tion —  ein frem der Hausmeister. Im  Haus der Restau
ration, das weitgehend dem altersschwachen von 1798 
nachgebildet ist, fehlt es anderseits an einer geeigneten 
H ausordnung; der V erkehr von «Stube» zu «Stube» 
ist sehr erschwert. Nach 1830 werden verschiedene 
Stuben neu eingerichtet; dadurch wächst das Verlan
gen, auch das ganze unzweckmässige Haus auf neue 
Fundam ente zu stehen und eine feste Hausordnung zu 
schaffen. Die 25 kleinen und grossen kantonalen Stu
ben jedoch sollen bleiben.
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Vergleiche hinken —  «comparaison n ’est pas ra i
son». Trotzdem wird m an gerade auf dem reichlich 
abstrakten Gebiet der Verfassungsgeschichte keine 
H ilfe verschmähen, die den schwer zugänglichen T at
sachen Anschaulichkeit zu geben imstande ist. Gute 
Dienste können auch Frucht-Vergleiche leisten. Der 
Einheitsstaat gleicht einem Apfel, der Staatenbund 
einer W eintraube. Die neue Schweiz von 1848, der 
Bundesstaat, darf in vergleichende Beziehung gebracht 
werden m it einer Orange, «deren vielgeteilte verletz
liche F rucht von einer kräftigen schützenden Schale 
fest umschlossen ist».

*
Unser B ild veranschaulicht m it historischer Treue 

den Zusam m entritt der ersten Bundesversammlung in  
Bern am 6. November 1848. Die langwierigen, oft stü r
mischen Auseinandersetzungen über das neue eidge
nössische Grundgesetz gehören der Vergangenheit an; 
hoffnungsfroh darf das Schweizervolk in  die Zukunft 
blicken. M it 155 Kanonenschüssen, je  einem für die 111 
N ätionalräte und 44 Ständeräte, haben die Berner die 
Bundesväter empfangen. Nach feierlichen Gottesdien
sten im M ünster (für die Reform ierten) und in  der 
Französischen K irche (für die Katholiken) haben sich 
die eidgenössischen Räte vor dem bem ischen Rathause 
zusammengefunden. Ein Festzug bewegt sich von da 
durch die reichbeflaggten und m it Inschriften  ver
sehenen Gassen der Aarestadt, worüber an Tausenden 
von Zuschauern, die trotz dem windig-frostigen No
vem berwetter den bedeutungsvollen Tag m itfeiern 
wollen. Soben ist der Festzug vor dem sogenannten 
R athaus des Aeussern Standes an der Zeughausgasse, 
schräg gegenüber der Französischen Kirche, angelangt. 
D er Ständerat biegt in  das schöne ehrwürdige Ge
bäude ein, in  dem sich bisher die Tagsatzung zu ihren  
Sitzungen versammelt hat. Das Kadettenkorps des b ü r
gerlichen Waisenhauses, stramme Burschen in him m el
blauen Uniformen, b ildet die Ehrenwache. Trom m el
w irbel ertönt, die Schweizerf ahne senkt sich, lustig 
bauschen sich die W im pel im  herbstlichen Wind. Die 
N ationalräte m arschieren in  vorwärtsdrängendem
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Schritt weiter, gassauf; sie werden oben beim im posan
ten bernischen Zeughaus nach links abbiegen und 
hinüberm arschieren zum Kasino, um  da ihre E röff
nungssitzung abzuhalten.

Für die zuschauenden Bürger ist der ganze Vorgang 
eine rechte Augen- und Ohrenweide. Bis in  die Quer
gasse gegenüber dem Ausserstandrathaus stehen sie in 
dichten Reihen. Ob gemütlicher Biedermeier, der sich 
kaum  um  den politischen Lärm  der Zeit gekümmert 
hat, ob leidenschaftlich m ithandelnder und m itkäm p
fender Parteim ann — hie «Zopfbürger», da V ollblut
radikaler, -—- sie alle leben sichtlich wohl an dem fest
lichen Geschehen, das heute in  den M auern ih rer Stadt 
abrollt.

*

V. Einige Literaturhinweise
An die grossen schweizergeschichtlichen W erke Diemuer 

(Band 6), Dändliker (Band 3), Nabholz, von Muralt, Feiler, 
Bonjour (Band 2) sei nu r gesamthaft erinnert. Besonders h in
zuweisen ist auf D ierauer, weil dieses W erk alle wünschbaren 
Quellen- und Literaturangaben enthält.

W ichtigste Fundgruben bildeten drei Zeitungen aus dem 
Jahre 1848: Intelligenzblau für die Stadt Bern, Schweizerischer 
Beobachter (B ern), Neue Zürcher Zeitung.

Für die biographischen Angaben wurde mehrfach das 
Historisch-biographische Lexikon der Schweiz (Neuenburg 
1921 ff.) zu Rate gezogen.

Weitere Werke oder Aufsätze:
Bloesch Hans, Siebenhundert Jahre Bern. Bern 1931.
Bonjour Edgar, D ie Geschichte der schweizerischen Neu

tralität. Basel 1946.
Bürki Fritz, Aus den ersten Zeiten des Bundesstaates. In : 

W ir junge Bauern. 7. Jahrgang, H eft 1 und 2. Solothurn 1940.
Curti Theodor, Geschichte der Schweiz im  19. Jahrhundert. 

N euenburg o. J.
Feiler Richard, Von der alten Eidgenossenschaft. Rektorats

rede. Bern 1938. — Zentralism us und Föderalism us. St. Gallen 
1916. — Die Aargauer K losterfrage in  neuer Beleuchtung. Der 
kleine Bund 1935, Nr. 28.

Haug Hans, Föderalism us und Demokratie. Beilage «Literatur 
und Kunst» der Neuen Zürcher Zeitung, 12. A pril 1947.

Nabholz H. und Kläui P., Q uellenbuch zur Verfassungs
geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
Kantone. Aarau 1940.
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Sommer Hans, Eine utopische Bundesstadt. Der kleine Bund 
1936, Nr. 36.

Stettler Michael, Eingriffe ins Berner Stadtbild seit hundert 
Jahren. In : Zeitschrift fü r Geschichte und H eimatkunde. 
Bern 1946, H eft 1.

Teucher Eugen, Unsere Bundesräte seit 1848 in Bild und 
Wort. Basel 1944.

fViget G., Vaterlandskunde fü r Schweizerjünglinge. St. Gal
len 1916.

Zu den Bildern
Die meisten B ilder wurden in  verdankenswerter Weise von 

H errn  Dr. H. Strahm, O berbibliothekar der Stadtbibliothek Bern, 
zur Verfügung gestellt; das Klischee «Aarbergertor» überliess uns 
der Verlag H erbert Lang & Cie. in Bern, auf dessen prachtvolles 
Verlagswerk «Siebenhundert Jahre Bern» von Hans Bloesch hier 
besonders hingewiesen sei.

Die Skizze zum Stadtplan 1844 und die D arstellung des 
heutigen Stadtgebietes mit den wichtigsten Bundesgebäuden und 
Bundesäm tern zeichnete m ein Kollege an der Sekundarschule 
Köniz, H err René Moeri.



Die nene Fachbiblioihek des Erziehers ond Schulmanns

Schweizerische Pädagogische Schriften
Herausgegeben von der Studiengruppe fü r die Schweiz. Päd. Schriften itn Auf- 
trage der Kommission für interkantonale Schulfragen des Schweiz. Lehrervereins 

un ter Mitwirkung der Stiftung <Lucema».

Methodik
Im Verlag Huber & Cie., Aktiengesellschaft, Frauenfeld, sind erschienen:
« F ro h e  F a h r t» , Aufsatzbuch von Hans Siegrist, Bezirkslehrer und Schul

inspektor, Baden. 168 S. Geb. Fr. 4.50 (bei Bezug von 10 Stück an Fr. 4.— ).
Sk izzenbuck  zu r  G eograph ie  d e r  Schweiz von Jakob Wahrenberger, Lehrer, 

Rorschach. 64 S. (ca. 250 Zeichnungen), Preis Fr. 2.80. Partien  von 10 Stück 
zu je  Fr. 2.20. II ., verbesserte und erw eiterte Auflage.

A u f d e r  L auer. E in T ierbuch von Hans Zollinger, Lehrer, Zürich. 142 S., 
reich illustriert. Geb. Fr. 6.50. Schulpreis (von 10 Stück an) F r. 5.20.

A n le itung  zum  P flan zen b estim m en , e in e  S am m lu n g  von  B e g rif fe n  u n d  
F ach au sd rü ck en , in  W ort und Bild erläutert von Dr. phil. Emst Furrer, Sekun- 
darlehrer, Zürich. 68 S., reich illustriert, T aschenform at Fr. 2.50. Schulpreis (10 
Stück) Fr. 2.—. II. Auflage.

Psychologie
«L e itfad en  d e r  P sychologie» , von Dr. Paul Häberlin, Universitätsprofessor, 

Basel. 2., erw eiterte und  vollständig um gearbeitete Auflage. 104 S. Fr. 3.80. 
(Partien  Fr. 3.—.)

«Seele u n d  B e ru f  des L ehrers» , von Dr. Willi Schohaus, Sem inardirektor, 
K reuzlingen. 48 S., Fr. 1.70. (Partienpreise von 10 Stück an Fr. 1.40.) 3. Auflage 
in  V orbereitung.

T estre ih en  z u r  P rü fu n g  von  S chw eizerk indem  vom 3. bis 15. A ltersjahr, 
herausgegeben in  V erbindung m it dem Psychol. Institu t der Universität Zürich 
von Dr. Hans Biäsch und  vielen M itarbeitern. 176 S., reich illustr. Geb. Fr. 5.—.

Pädagogik und Geschichte der Pädagogik
« G o ttfried  K e lle r  als E rz ieh e r» , von Dr. Martin Schmid, Sem inardirektor, 

Chur. 48 S., Fr. 1.70. (Partienpreise von 10 Stück an Fr. 1.40.)
« P ädagog ik  d e r  A u fk lä ru n g sze it» , von Prof. Dr. Leo Weber, Rorschach. 

112 S., Fr. 3.80 (Partien  w. o. Fr. 3.20).
«D ie L eh re rsem in a re  d e r  Schw eiz», von a. Sem.-Dir. Dr. Wilhelm Brenner, 

Basel. 80 S., m it vielen Tabellen und graphischen Darstellungen, Fr. 3.50 (Par
tien w. o. Fr. 3.—).

« G rund riss  d e r  H yg iene  f ü r  S chu le  u n d  H au s» , von Dr. med. J. Weber, 
Baden, L ehrer der Schulhygiene am Sem inar W ettingen. 160 S. Fr. 6.— (Schul
preise w. o. Fr. 4.80).

«D ie S ch u len  des Schw eizervolkes». E ine kleine Schulkunde von Dr. Martin 
Simmen, Sem inarlehrer in  Luzern, R edaktor der Schweiz. Lehrerztg. 48 S. Einzel
preis kartoniert Fr. 2.80, Partiepreis (von 10 Exem plaren an) Fr. 2.20.



Die nene Fachbibliothek des Erziehers und Schulmanns

Die Kommentare zum Schweizerischen Schulwandbilderwerk
Schweiz. BealienbScher, reich illustriert, redigiert von 

Dr. Martin Sirnmen, Seminarlehrrr, Luzern. Redaktor der Schweiz. Lebrerzeitung. 
Verlag: Schweiz. Lehrerverein, Beckenhofstr. 31, Postfach Zürich 35, Unterstrass. 
Bezug dasejbst und bei Ernst Ingold & Co., Berzogenbuchsee, Vertriebsstelle des 

Schweiz. Schulwandbilderwerks.
A. Kommentare in Sammelheften.

2. Auflage.
II. Kommentar, Bildfolge 1337 (Fr. 2.50): Faltenjura, Igelfamilie, Alpfahrt, Trau

benernte, Gotik, Hochdruckkraftwerk, Rheinhafen bei Basel, Saline, Gaswerk.
III. Kommentar, BUdfolge 1338 (Fr. 2.—): Arve, Alphütte, Wildbachverbauung, 

Fischerei am rJntarsee.
IV. Kommentar, Bildfolge 1333 (Fr. 2.—): Bergwiese, Rhonetal, Rumpelstilzchen, 

Belagerung von Murten 1476.
B. Kommentare in Einzelheften.

Bildfolgen I, V, VT in 2. Auflage; VII. bis XII. Bildfolgen in 1. Auflage. Je Fr. 1.50.
Titel und Autoren BUdfolge u.

Bildnummer
Lawinen und Stelnschlag. (Ernst Furrer. M. Sirnmen, Emst Zipkes.) 113
Romanischer Banstil,
Romanik, Gotik, Barock. (Linus Birchler, M. Sirnmen.) 1/4 11/16 V/28
Söldnerzug über die Alpen. (Hch. Hardmeier, Ed. A. Gessler, Christ. Hatz.) 1/5 
Alpenttere ln ihrem Lebensraum: Dohlen, Murmeltiere.

(Otto Börlin, Martin Schmid, Alfred Steiner, Hans Zollinger.) 1/6/7
Bauernhof In der Nordostsehwelz.

(Hilde Brunner, Hch. Hedinger, Johs. Solenthaler.) V/25
Zwei einheimische Schlangen: Juraviper, V/26

Ringelnatter. (Alfred Steiner.) VIII/38
Glarner Landsgemeinde. (Otto Mittler, Georg Thürer, Alfred Zollinger.) V/27 
Gletscher. (Wilhelm Jost, Franz Donatsch.) VI/29
Höhlenbewohner. (Karl Keller-Tarnuzzer.) VT/30
Verkehrsflugzeug. (Max Gugolz.) VI/31
Grenzwacht (Mitrailleure.) (Bob. Furrer, Charles Grec, Karl Ingold,

Paul Wettstein.) VI/32
Berner Bauernhof. (Paul Howald, Hans Siegrist.) VII/33
Heimweberei.

(Martin Schmid, Marie Accola, David Kundert, Albert Knöpfli.) VII/34 
Handel ln einer mittelalterlichen Stadt. (Werner Schnyder.) VTI/35
Vegetation an einem Seeufer. (Walter Höhn, Hans Zollinger.) VII/36
Bergsturzgebiet von Goidau. (Alfred Steiner, Adolf Bürgi.) VIII/37
Auszug des Gelsshirten. (Martin Sirnmen.) VTII/39
Römischer Gutahof. (Paul Ammann, Paul Boesch, Christoph Simonett.) VIII/40 
Kornernte. (Arnold Schnyder, Leo Weber sen., Karl Ingold, Emil Jucker.) IX/41 
Kartoffelernte. (Leo Weber sen., Eduard Frey, Max Oettli, Otto Fröhlich,

Karl Ingold, Martin Schmid.) IX/42
Die Schlacht bei Sempach. (Hans Dommann.) IX/44
Die Schlacht bei St. Jakob an der Blrs.

(Albert Bruckner, Heinrich Hardmeier.)
Kngadlnerhinser. (Ludwig Knüpfer, Erwin Poeschel.)
Pferdeweide (Landschaft der Freiberge). (P. Bacon, Hilde Brunner, 

Paul Howald, Kurt Jung, M. Sirnmen.)
Holzfiller. (Schweiz. Forstzentrale, Solothurn; J. Menzi.)
Giesserel. (A. v. Arx.)
Kind und Tier. (Fritz Brunner, M. Sirnmen.)
Gemsen. (Hans Zollinger.)
Ptahlbauer. (Reinhold Bosch, Walter Druck.)
Alte Mühle. (Max Gross, Werner Schnyder.)
Alte Tagsatzung. (Otto Mittler, Alfred Zollinger.) 
Bundesversammlung 1848. (Hans Sommer.)
Schusterwerkstatt. (Max Hänsenberger.)
Frühling. (Fritz Brunner, Hüde Bibi-Brunner, Hedy Sutter,

Fred Lehmann.)

IX/45
X/43
X/46 
X/47 
X/48 

XI/49 
XI'50 
XI/51 
XI/52 

XII/53 
XII/54 
XII/55
x n /5 6

Mit Unterstützung der Lucerna und des SLV wurden von der Société péd. 
Romande herausgegeben: 4 Hefte: Tableaux scolaires suisses. 1” , 2*. 3* et 4* séries 
(d. h. 1.—6. Bildfolgen (s. o.). Verlag: E. Ingold & Cie.. Herzogenbuchsee.

Acht italienische Kommentare (Unterrichtslesestoffe — Bezug SLV — 
Fr. 1.50). Themen: Prato alpestre; Arginatura di un torrente; Impianti idroelet- 
trici; Le nostre capre; Vendemmia; Peeca; Aeroplano; Gli nomini delle caverne.


